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Die fehlende Tragfähigkeit der 
Finanzierung der Sozialen Pfl e-

geversicherung (SPV) ist im Zuge 
der Reformdebatten um die Ge-
setzliche Renten- und Krankenver-
sicherung immer wieder – explizit 
oder zwischen den Zeilen – deut-
lich geworden. Die den umlagefi -
nanzierten Systemen anhaftende 
Zunahme an impliziten intergene-
rativen Transfers – der Tatbestand, 
dass durch die sich abzeichnende 
demographische Entwicklung ein 
immer größer werdender Anteil des 
Beitrags der Jüngeren zur Finan-
zierung der Leistungen für die Äl-
teren aufgewendet werden muss –, 
macht auch vor der SPV nicht halt. 
Entsprechend offensichtlich ist, 
dass auch hier früher oder später 
Reformen notwendig sein werden, 
wobei gilt: je früher desto besser. 
Die Vorschläge zu einer (mehr oder 
weniger) grundlegenden Struktur-
reform der SPV sind zahlreich und 
reichen von der Anpassung beste-
hender umlagefi nanzierter Systeme 
– hier tauchen unter anderem die 
bereits aus der Debatte der Gesetz-
lichen Krankenversicherung (GKV) 
bekannten Ansätze wieder auf – bis 
hin zum Ausbau kapitalgedeckter 
Finanzierungsmechanismen.

Welche Maßnahmen bzw. An-
sätze notwendig sind, um die in-
tergenerative Lastverschiebung zu 

Reform der Pfl egeversicherung
Im Juli will das Bundesministerium für Gesundheit Eckpunkte zur Reform der 

Pfl egeversicherung vorlegen. Inwieweit ist die Pfl egeversicherung reformbedürftig? 
In welchem Umfang benötigt sie zusätzliche Finanzmittel? Sollte das System auf ein 
Kapitaldeckungsverfahren umgestellt werden? Welcher Reformbedarf und welche 

Reformoptionen sind auf der in der Diskussion vernachlässigten Leistungsseite zu sehen?

Jasmin Häcker, Bernd Raffelhüschen

Reformansätze zur Sozialen Pfl egeversicherung
auf dem Prüfstand 

begrenzen und damit eine nachhal-
tige Finanzierung der SPV zu erzie-
len, wird nachfolgend systematisch 
differenziert und analysiert.

Ausweitung des bisherigen 
Pfl ichtversichertenkreises?

Unter den Reformvorschlägen 
zur SPV, deren langfristiges Finan-
zierungsverfahren im Umlagever-
fahren bleibt, ist das Konzept der 
Bürgerversicherung von Lauter-
bach et al. das wohl bekannteste 
Modell.1 Zentrale und zugleich na-
mensgebende Komponente dieses 
Vorschlags ist die Pfl ichtmitglied-
schaft aller Bürger in der SPV, also 
die Ausdehnung des bestehenden 
Versichertenkreises auf Beamte, 
Selbständige sowie Arbeitnehmer 
mit einem (Erwerbs-)Einkommen 
oberhalb der bisherigen Versiche-
rungspfl ichtgrenze. 

Aus intergenerativer Sicht ist 
die Ausweitung des Versicherten-
kreises allerdings nur dann ein sinn-
volles Instrument zur Begrenzung 
der intergenerativen Lastverschie-
bung, wenn hierdurch eine signifi -
kante Verjüngung des versicherten 
Personenkreises insgesamt erzielt 
werden kann. Nur eine deutliche 

1 K. L a u t e r b a c h , M. L ü n g e n , B. 
S t o l l e n w e r k , A. G e r b e r, G. K l e v e r-
D e i c h e r t :  Auswirkungen einer Bürgerver-
sicherung in der Pfl egeversicherung, in: Ge-
sundheitsökonomie & Qualitätsmanagement, 
10 (2005), S. 221-230.

Verjüngung der Versichertenstruk-
tur gewährleistet, dass ausrei-
chend aktive Beitragszahler vor-
handen sind, um für die Leistungen 
der vorwiegend alten und ältesten 
Generationen aufzukommen, ohne 
dass eine Politik der Beitragssatz-
anhebung erforderlich ist bzw. er-
forderlich wird.2

Da der Versichertenkreis der bis-
lang privat Pfl egeversicherten kei-
ne wesentlich andere Altersstruktur 
aufweist, ist mit einer Ausdehnung 
des Versichertenkreises auch keine 
nachhaltige Finanzierung der SPV 
verbunden. Zwar reichen die relativ 
höheren Beiträge der Privatpfl ege-
versicherten anfänglich aus, um in 
der kurzen Frist ein Ansteigen des 
Beitragssatzes zu verhindern; mit-
tel- bis langfristig jedoch lassen 
sich die grundsätzlichen Finanzie-
rungsprobleme des Status quo der 
SPV nicht beheben. Vielmehr ver-
schärfen sich diese durch die Aus-
dehnung des Versichertenkreises, 
was auf die stark ausgeprägte 
Demographieanfälligkeit der SPV 
zurückzuführen ist. So kommt 

2 Anstelle einer Politik der Beitragssatzan-
passung ist grundsätzlich auch eine Politik 
der Leistungskürzung denkbar. Unabhängig 
davon aber, welche Politik zur Behebung 
des Finanzierungsproblems verfolgt wird, 
kommt es aufgrund eines reduzierten Leis-
tungsniveaus bei gleichen Beiträgen bzw. 
aufgrund steigender Beiträge für das gleiche 
Leistungsniveau zu einer intergenerativen 
Ungleichbehandlung.

DOI: 10.1007/s10273-007-0660-y
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es über die fast ausschließlich 
mit dem Alter zunehmende Leis-
tungsinanspruchnahme zu relativ 
schnell ansteigenden zusätzlichen 
Pfl egeausgaben. Der anfänglich 
vermehrte Mittelzufl uss ist in den 
kommenden Jahrzehnten durch 
vermehrte Leistungsverpfl ich-
tungen damit teuer, im Sinne von 
mit einem höheren Beitragssatz, zu 
bezahlen.3

Erweiterung der Beitragsbemes-
sungsgrundlage und -grenze?

Die ebenfalls im Rahmen des 
Bürgerversicherungsmodells vor-
geschlagenen Reformelemente 
einer Erhöhung der Beitragsbe-
messungsgrenze auf das Niveau 
der Gesetzlichen Rentenversiche-
rung sowie die Erweiterung der 
Beitragsbemessungsgrundlage um 
weitere Einkommensarten generie-
ren zwar Mehreinnahmen – denen 
im Unterschied zur Ausdehnung 
des Versichertenkreises auch kei-
ne zusätzlichen Ausgaben gegen-
überstehen –, jedoch können diese 
Beitragsmehreinnahmen die inter-
generative Lastverschiebung le-
diglich abmildern, nicht aber besei-
tigen. So lässt sich der im Status 
quo drohende Beitragssatzanstieg 
durch die beiden mehreinnah-
mengenerierenden Komponenten 
um ein paar Jahre verzögern, die 
Dynamik im Beitragssatz bleibt je-
doch auf lange Sicht erhalten.

Durch die sofortige Erhöhung 
der Beitragseinnahmen werden 
alle lebenden Kohorten stärker an 
der Finanzierung der Pfl egekos-
ten beteiligt. Doch die Erweiterung 
der Beitragsbemessungsgrundla-
ge um weitere Einkommensarten 
führt dabei zu einer relativ stärke-

3 Siehe J. H ä c k e r,  B .  R a f f e l h ü s c h e n : 
Note mangelhaft: Die Bürgerpfl egeversiche-
rung, in: Gesundheitsökonomie & Qualitäts-
management, 10 (2005), S. 231-237; und 
J. H ä c k e r,  B. R a f f e l h ü s c h e n : Wider 
besseren Wissens: Zur Finanzierbarkeit De-
menzkranker in der Gesetzlichen Pfl egever-
sicherung, Diskussionsbeiträge, Institut für 
Finanzwissenschaft I der Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg, Nr. 127. 

ren Beitragsbelastung bei den Er-
werbstätigen im Vergleich zur Per-
sonengruppe der Rentner – ob dies 
wünschenswert ist, ist zumindest 
zweifelhaft. Das Äquivalenzprinzip 

spricht jedenfalls für eine stärkere 
Beteiligung der Rentner an der Fi-
nanzierung der Versicherungsleis-
tung.

Neben intergenerativen Vertei-
lungsaspekten sind vor allem die 
mit diesen Maßnahmen einherge-
henden distributiven und alloka-
tiven Effekte zu berücksichtigen. 
So sind die Erweiterung der Bei-
tragsbemessungsgrundlage und 
-grenze nicht unumstritten. Gegen 
die Erhöhung der Beitragsbemes-
sungsgrenze auf das Niveau der 
Gesetzlichen Rentenversicherung 
sprechen dabei im Wesentlichen 
die unterschiedlichen Finanzie-
rungsprinzipien der SPV und der 
Gesetzlichen Rentenversicherung. 
Während nämlich in der Gesetz-
lichen Rentenversicherung eine di-
rekte Beitragsäquivalenz herrscht 
– Leistungen und Gegenleistun-
gen stehen für den Versicherten in 
einem nachvollziehbaren Zusam-
menhang – ist diese in der SPV 
nicht gegeben. Einer Erhöhung der 
Beitragsbemessungsgrenze steht 
in der SPV keine äquivalente Leis-
tungsausweitung gegenüber. Dies 
wiederum hat zur Folge, dass der 
Beitrag zur SPV zunehmend den 
Charakter einer linearen Lohn-
steuer erhält, was zusätzlich zu 
Verzerrungen des Arbeitsangebots 
führen kann.4 Die Stärkung des 
Umverteilungselements zu Lasten 
des Versicherungscharakters und 
die infolgedessen zunehmende 
Überschneidung von Sozialversi-
cherungssystem und Steuer-Trans-
fer-System führt außerdem zu einer 
erhöhten Ineffi zienz und Intranspa-
renz der Umverteilungsprozesse – 
ein Effekt, der noch verstärkt wird, 
wenn außerdem die Komponen-
te der Verbreiterung der Bemes-
sungsgrundlage einbezogen wird.

4 Vgl. u.a. B. R ü r u p , E. W i l l e :  Finanzie-
rungsreform in der Krankenversicherung, 
Gutachten vom 15. Juli 2004 (Manuskript); 
und Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
(SVR): Erfolge im Ausland – Herausforde-
rungen im Inland, Wiesbaden 2004, S. 390.
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Beitragssatzerhöhung 
für Rentner?

Im Unterschied zu der Beitrags-
erhöhung durch die Erweiterung 
der Beitragsbemessungsgrund-
lage und -grenze, die einer relativ 
stärkeren Beitragsbelastung der 
aktiven Generation gleichkommt, 
führt das Reformelement einer Er-
hebung einkommensunabhängiger 
Pauschalprämien, wie es beispiels-
weise das Bürgerpauschalenkon-
zept des Sachverständigenrates 
vorsieht, zu einer relativ stärkeren 
Beitragsbelastung für Rentner.5 So 
bedeuten Prämien in Höhe von ca. 
26 Euro nahezu eine Verdoppelung 
des bisherigen von Rentnern ge-
leisteten Beitrags.

Im Zuge der Erhebung einkom-
mensunabhängiger Pauschalen 
wird nicht nur der Personenkreis 
der Rentner stärker zur Finanzie-
rung ihrer eigenen Leistungen her-
angezogen. Dadurch werden die 
Beiträge auch nicht mehr vorwie-
gend von den künftig weniger wer-
denden Erwerbspersonen bezahlt, 
was im Status quo zu sinkenden 
durchschnittlichen Beitragsein-
nahmen der SPV führt, sondern 
der gleiche absolute Beitrag wird 
von allen Versicherten abverlangt.6 
Während nämlich die Höhe der Bei-

5 Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, a.a.O.

6 Mit der Erhebung von Pauschalprämien 
wird außerdem einer Stärkung des Äquiva-
lenzprinzips Rechnung getragen. So ist in der 
jetzigen Ausgestaltung der SPV – aufgrund 
einer nicht vorhandenen (positiven) Korre-
lation des Pfl egerisikos mit dem (Lohn-)Ein-
kommen – keine Äquivalenz von Leistungen 
und Gegenleistungen gegeben. Zahlt dem-
gegenüber jeder Versicherte einer Kasse den 
identischen Betrag, der den durchschnitt-
lichen Pfl egeausgaben seiner Pfl egekasse 
pro Person in dieser Periode entspricht, 
kann mit der Pauschalprämie zumindest ei-
ne kostenorientierte Beitragsäquivalenz bzw. 
eine gesellschaftlich angelegte (Risiko-)Äqui-
valenz realisiert werden. Ferner wird durch 
die Separierung des Versicherungs- vom 
Umverteilungsziel auch die verteilungspoli-
tische Treffgenauigkeit verbessert. Versiche-
rungsfremde Umverteilungen werden nahezu 
vollständig aus der SPV eliminiert. Lediglich 
der versicherungsimmanente Ausgleich zwi-
schen hohen und niedrigen Pfl egerisiken so-
wie Jungen und Alten fi ndet statt. 

tragseinnahmen im Status quo vor 
allem von der Anzahl der Erwerbs-
tätigen abhängt, spielt bei der Pau-
schalprämie nur die Zahl aller Bei-
tragszahler (inklusive der Rentner) 
eine Rolle, wodurch der demogra-
phische Finanzierungseffekt etwas 
eingedämmt wird. Mithin werden 
auch die intergenerativen Transfers 
von Jung zu Alt reduziert. 

Um eine fi nanzielle Überfor-
derung einkommensschwacher 
Gruppen bei der Erhebung von 
Pauschalbeiträgen zu vermeiden, 
wird im Steuer-Transfer-System 
ein sozialer Ausgleichsmecha-
nismus installiert, der individuelle 
Prämienzuschüsse gewährt. Mit 
der Übertragung der notwendigen 
Einkommensumverteilung in das 
Steuer-Transfer-System wird damit 
gleichzeitig auch die verteilungs-
politische Treffgenauigkeit verbes-
sert.

Aus rein intergenerativen Ge-
sichtspunkten wird der stärkste, 
die jungen und zukünftigen Gene-
rationen entlastende Effekt unter 
der Reformkomponente einer ex-
pliziten Beitragserhöhung für Rent-
ner erzielt, wie unter anderem im 
Modell des intergenerativen Las-
tenausgleich der Rürup-Kommis-
sion vorgeschlagen.7 So führt die 
spezielle Beitragssatzerhöhung für 
Rentner von allen genannten Kom-
ponenten zur deutlichsten Begren-
zung einer Zunahme der impliziten 
intergenerativen Transfers. Aller-
dings kann auch hierdurch nicht 
verhindert werden, dass es im Zeit-
ablauf zu Beitragssatzsteigerungen 
und damit zu einer intergenerativen 
Lastverschiebung kommt.

Unabhängig von der jeweiligen 
Kombination der einzelnen Reform-
elemente können Konzepte, die auf 
lange Sicht das Umlageverfahren 
als Finanzierungsform beibehalten, 

7 Bundesministerium für Gesundheit und So-
ziale Sicherung (BMGS): Nachhaltigkeit in der 
Finanzierung der Sozialen Sicherungssyste-
me – Bericht der Kommission, Berlin 2003.

je nach Ausgestaltung das Problem 
der demographisch bedingten Zu-
nahme impliziter intergenerativer 
Transfers zwar dämpfen, aber nicht 
lösen. Weder die Ausweitungen 
des Personenkreises und/oder 
der Beitragsbemessung, noch die 
stärkere Beteiligung der Rentner 
an der Finanzierung der Leistungs-
ausgaben erreichen eine nachhal-
tige Wirkung für die SPV.

Umstieg in die Kapitaldeckung!

Anders als in umlagebasierten 
Finanzierungsverfahren fi ndet in 
einem rein kapitalgedeckten Sys-
tem keine intergenerative Last-
verschiebungen statt, da jede 
Kohorte für ihre eigenen Leistun-
gen aufkommt. Allerdings ist der 
Übergang vom Umlageverfahren 
in die Kapitaldeckung mit tempo-
rären Mehrbelastungen und damit 
ebenfalls intergenerativen Lastver-
schiebungen verbunden. Jedoch 
sind diese Mehrbelastungen nichts 
anderes als vorhandene Anwart-
schaften, die mit dem Umstieg in 
das kapitalgedeckte System ledig-
lich transparent gemacht werden. 
Die intergenerative Lastverschie-
bung entsteht folglich auch nicht 
durch den Systemwechsel, son-
dern wird durch diesen – sofern 
der Wechsel zeitnah durchgeführt 
wird – vielmehr begrenzt. Ob und, 
wenn ja, wie die Nachfi nanzierung 
der bestehenden Anwartschaften 
auf junge und alte Kohorten verteilt 
wird, hängt dabei von der Ausge-
staltung des Übergangs ab. 

Wesentlicher Bestandteil bei-
spielsweise des Modells der Her-
zog-Kommission ist die Überfüh-
rung der SPV in ein kapitalgedeck-
tes System durch den vorherigen 
Aufbau eines kollektiven Kapi-
talstocks.8 Dieser wird zu einem 
späteren, vorab festgelegten Zeit-
punkt, aufgelöst und zugunsten äl-

8 Kommission „Soziale Sicherheit“: Bericht 
der Kommission „Soziale Sicherheit“ – Zur 
Reform der Sozialen Sicherungssysteme, 
Berlin 2003.
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terer Versicherter zur Finanzierung 
individueller Alterungsrückstellun-
gen eingesetzt. 

Abgesehen von der Zugriffs-
problematik des kollektiven Kapi-
talstocks, hat dieser Auswirkungen 
auf die intergenerative Verteilung 
und ist insofern geeignet, die inter-
generativen Transfers des Umlage-
systems zu reduzieren. So werden 
in der Aufbauphase des kollektiven 
Deckungsstocks nämlich auch jene 
belastet, die voraussichtlich nicht 
von der durch den Kapitalstock be-
wirkten Deckelung der kapitalge-
deckten Prämien profi tieren. Mithin 
entzieht der Kapitalbildungsanteil 
vom Beitrag der älteren Versicher-
ten eben diesem Personenkreis ei-
nen Teil ihres Einführungsgewinns, 
so dass die intergenerativen Vertei-
lungseffekte des Umlagesystems 
zum Teil kompensiert werden. 

Mittels eines kohortenspezi-
fi schen Umstiegs in die Kapital-
deckung sieht das Auslaufmodell 
von Häcker und Raffelhüschen 
ebenfalls die Verteilung der „Um-
stiegskosten“ auf mehrere Ko-
horten vor.9 Während die beste-
henden impliziten Anwartschaften 
der risikonahen Fälle sowie der 
Bestandsfälle aus Gründen des 
Vertrauensschutzes noch inner-
halb des Umlagesystems be-
dient werden – dort allerdings 
unter Erhebung einer Pauschal-
prämie, die den entsprechenden 
Kohorten wiederum Teile ihres 
Einführungsgewinns entzieht –,
 wechseln alle Kohorten, die unter 
einer bestimmten Ausscheidegren-
ze liegen, in eine kapitalgedeckte 
kohortenspezifi sche Pfl egever-
sicherung. Da die Ausgaben der 
in der SPV Verbleibenden trotz 
Pauschalprämie nicht zur Gänze 
von eben diesem Personenkreis 
gedeckt werden können, ist außer-

9 J. H ä c k e r,  B .  R a f f e l h ü s c h e n :  Denn 
sie wussten, was sie taten: Zur Reform der 
Sozialen Pfl egeversicherung, in: Vierteljah-
reshefte zur Wirtschaftsforschung, 73 (1) 
2004, S. 158-174.

dem ein Solidarbeitrag, der von den 
aus der SPV Ausscheidenden zu 
leisten ist, erforderlich. Dabei stellt 
der Solidarbeitrag nichts anderes 
dar, als die Beteiligung der jungen 
Kohorten an der Nachfi nanzierung 
der Anwartschaften der älteren und 
alten Kohorten. 

In seiner Grundstruktur geht 
demgegenüber das Modell des 
Kronberger Kreises den radikals-
ten Weg:10 Der Umstieg in die Ka-
pitaldeckung ist für alle und sofort 
vorgesehen, wobei die alten und 
ältesten Jahrgänge die „Umstiegs-
kosten“ im Wesentlichen selber 
tragen. Damit bleibt jeder Kohor-
te die Finanzierung ihrer eigenen 
Pfl egeausgaben selbst überlassen, 
wodurch jegliche intergenerativen 
Transfers sofort beseitigt werden. 

Aufgrund erheblicher Belas-
tungen bei den alten und ältesten 
Jahrgängen wird dieser Vorschlag 
in der Realität in seiner reinen Form 
kaum auf gesellschaftliche Akzep-
tanz treffen. Notwendig wäre für 
den Umstieg in die Kapitaldeckung 
deshalb die Installation eines impli-
ziten Umlageverfahrens, welches 
zur Abfederung der Mehrbelas-
tungen bei den älteren Kohorten 
dient; dies ist aber nichts anderes 
als die Überwälzung des Aufbaus 
des Deckungskapitals auf mehrere 
Kohorten. Der Vorteil einer Kapital-
deckung mit dieser Art von Umla-
geelementen allerdings ist, dass 
diese über die Zeit immer geringer 
werden, während sie im Umlage-
verfahrens immer weiter zuneh-
men.

Ähnliches gilt auch für den 
Subventionsbedarf (bzw. dessen 
Finanzierung), der vor allem im 
Rahmen der kapitalgedeckten Re-
formkonzepte, aber auch bei der 
Pauschalenvariante innerhalb des 
Umlageverfahrens eine Rolle spielt. 
So ist der Subventionierungsbe-

10 Kronberger Kreis: Tragfähige Pfl egever-
sicherung, Schriftenreihe der Stiftung Markt-
wirtschaft, Bd. 42., Berlin 2005.

darf bei einer Pauschalenlösung im 
Umlageverfahren anfänglich zwar 
relativ gering, allerdings steigt er 
aufgrund der demographiebedingt 
steigenden Pauschale ebenfalls an. 
Umgekehrt verhält es sich mit dem 
Subventionsbedarf im Rahmen der 
Kapitaldeckung. So ist der Sub-
ventionsbedarf bei Übergang in die 
Kapitaldeckung anfänglich zwar 
vergleichsweise hoch, doch sinkt 
dieser im Zeitablauf mit geringer 
werdendem Volumen in der Nach-
fi nanzierung der Anwartschaften 
und damit mit sinkender Prämie 
stetig.

Fazit

So attraktiv ein reifes kapitalge-
decktes gegenüber einem umlage-
basierten System angesichts der 
bevorstehenden demographischen 
Bevölkerungsalterung erscheint, 
so unerfreulich sind die mit dem 
Umstieg in die Kapitaldeckung 
verbundenen temporären Mehr-
belastungen. Zur Verteilung dieser 
Mehrbelastungen zwischen den 
Generationen besteht ein Konti-
nuum an Möglichkeiten – von der 
Teilung der Lasten mit unterschied-
lichen Gewichten im Modell der 
Herzog-Kommission sowie im Rah-
men des Auslaufmodells bis hin zur 
vollständigen Überwälzung auf die 
Rentnerjahrgänge im Modell des 
Kronberger Kreises – denkbar ist 
alles. Welche Gewichtung politisch 
durchsetzbar ist, wird sich in den 
kommenden gesellschaftlichen 
und parlamentarischen Diskussi-
onen herauskristallisieren.

Welche Lösung auch kommen 
wird, eines ist sicher: der gegen-
wärtige Zeitpunkt stellt noch den 
kostengünstigsten Umstiegszeit-
punkt dar, weil die SPV ein noch 
sehr junger Sozialversicherungs-
zweig ist. Dieser Tatbestand bein-
haltet, dass zum einen noch nicht 
alle Einführungsgeschenke reali-
siert worden sind und zum ande-
ren kein Jahrgang darauf pochen 
kann, bereits „ein Leben lang“ 
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Beiträge geleistet zu haben. Durch 
die bislang geleisteten Beiträge 
besteht lediglich eine Art „Vertrau-
ensschutz“, nicht aber ein „Eigen-
tumsschutz“, was impliziert, dass 
die impliziten Anwartschaften nur 
bedingt zu bedienen sind.

Im Unterschied zum Eigentums-
schutz verlangt der Vertrauens-
schutz nichts weiter als die Schaf-
fung eines Ausgleichs dafür, dass 
die jeweiligen betroffenen Jahrgän-
ge im Vertrauen auf einen späteren 
Leistungserhalt keine anderweitige 

Vorsorge getroffen haben. Die Ge-
währung eines Vertrauensschutzes 
erlaubt es dennoch, auch ältere 
Kohorten an den „Umstiegskos-
ten“ in die Kapitaldeckung zu be-
teiligen. 

Unmittelbar an diesen Sach-
verhalt gekoppelt ist folglich auch 
die Handlungsempfehlung, eine 
Reform der SPV so zeitnah wie 
möglich durchzuführen, da sich die 
Ausgangsbasis für eine Systemre-
form zunehmend verschlechtert: 
Jegliches Hinauszögern der Re-

form zieht eine Zunahme der im-
pliziten Anwartschaften nach sich, 
wodurch der Übergang in die Ka-
pitaldeckung einen immer größer 
werdenden Deckungsstock erfor-
dert. Hinzu kommt, dass dieses 
Deckungskapital in steigendem 
Maße von den heute jungen und 
zukünftigen Jahrgängen fi nanziert 
werden muss, da die älteren Jahr-
gänge in zunehmendem Maße in 
den Eigentumsschutz zu fallen dro-
hen. Damit kommt dem Zeitfaktor 
bei der anzustrebenden Reform der 
SPV eine wesentliche Rolle zu.

Die Probleme der Pfl egever-
sicherung wurden in der 

Vergangenheit bereits ausgiebig 
geschildert.1 Dennoch wurden 
grundlegende Reformen seit der 
Einführung im Jahr 1995 bisher 
nicht vorgenommen. Ansätze für 
begrenzte Reformschritte wurden 
beispielsweise von der Bundes-
bank chronologisch aufgeführt.2 
Der Gesetzgeber hat nunmehr die 
Absicht bekundet, bis etwa En-
de 2007 Optionen vorzustellen 
und nachfolgend eine gesetzliche 
Neuregelung zu schaffen. Wesent-
liche Punkte in der Reformdiskus-
sion sind:

Dynamisierung der Pfl egeleis-
tungen: Bisher fi ndet keine Dy-
namisierung der Pfl egeleistun-
gen statt. Dies bedeutet, dass 

1 Kommission des BMGS zur Nach-
haltigkeit in der Finanzierung der sozialen 
Sicherungssysteme des BMGS, Berlin, Au-
gust 2003.

2 Deutsche Bundesbank: Finanzielle Ent-
wicklung und Perspektiven der sozialen Pfl e-
geversicherung, Monatsbericht 2007, 59 (4), 
S. 29-45.

1.

die absoluten Euro-Beträge der 
Geldleistungen festgeschrieben 
wurden und durch Infl ation de 
facto eine Entwertung stattfi n-
det.

Struktur der Pfl egeleistungen: 
Oftmals wird kritisiert, dass die 
relative Höhe der Pfl egeleistun-
gen dazu führt, einen Anreiz zur 
Nutzung stationärer Leistun-
gen zu setzen. Deren Anteil ist 
überproportional an allen Pfl e-
gestufen gestiegen. Ein häufi g 
genanntes Ziel von Reformen 
ist es, die ambulante Pfl ege 
wieder stärker zu betonen. Die-
se verursacht geringere Ausga-
ben und belastet die Pfl egekas-
sen somit weniger. Zudem ist 
strittig, ob die stationäre Pfl ege 
angesichts von Qualitätsdefi zi-
ten geeignet ist, eine optimale 
Versorgung zu gewährleisten.3 

3 Medizinischer Dienst der Spitzenverbände 
der Krankenkassen (MDS): Qualität in der 
ambulanten und stationären Pfl ege. Erster 
Bericht des Medizinischen Dienstes der 
Spitzenverbände der Krankenkassen (MDS) 
nach § 118 Abs. 4 SGB XI, Essen, November 
2004.

2.

Eine Neufassung der Qualitäts-
sicherung mit erhöhter Trans-
parenz in der gesamten Pfl ege 
scheint in diesem Zusammen-
hang notwendig. Eine weitere 
Strukturmaßnahme betrifft die 
verbesserte Versorgung von 
dementen Patienten. Derzeit 
wird der erhöhte Betreuungs-
aufwand nicht durch eine ent-
sprechend höhere Pfl egezah-
lung ausgeglichen. Dies bedeu-
tet die Gefahr der mangelnden 
Versorgung von dementen 
Bewohnern beziehungsweise 
Pfl egebedürftigen.

Alterung der Bevölkerung: Auf-
grund der Alterung der Bevölke-
rung im so genannten demogra-
phischen Übergang zwischen 
den Jahren 2020 bis 2040 muss 
dort mit einem starken Anstieg 
der Pfl egebedürftigen gerech-
net werden. Zudem geht in 
dieser Zeit wahrscheinlich die 
Zahl der Beitragszahler zurück. 
Vorschläge wie die Bürgerversi-
cherung Pfl ege könnten dieses 

3.

Markus Lüngen, Guido Büscher

Zur zukünftigen Entwicklung der Pfl egeversicherung –
Eine quantitative Abschätzung der Beitragssätze
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Problem abfedern.4 Dennoch 
werden Optionen für Anspa-
rungen diskutiert, welche in 
den betreffenden Jahren wieder 
entspart werden. Ab dem Jahr 
2050 wird, nach gegenwär-
tigen Schätzungen, mit einem 
stabilen Bevölkerungsaufbau 
gerechnet, da die Jahrgänge 
der Baby-Boomer weitgehend 
verstorben sein werden. Die Al-
terung der Bevölkerung ist nach 
den Modellen zwar weiterhin ne-
gativ, jedoch nicht mehr in dem 
Ausmaß wie in den Jahren 2020 
bis 2040. Die Modelle sehen da-
her vor, dass bis etwa 2020 ein 
Kapitalstock gebildet wird, der 
anschließend wieder verzehrt 
werden kann. Ein dauerhafter 
Kapitalstock wird in der Regel 
nicht vorgeschlagen.

Quantifi zierung der erwartbaren 
Beitragssätze und Defi zite

Nachfolgend soll als Diskussi-
onsgrundlage ein Szenario quan-
tifi ziert werden, um überhaupt das 
Ausmaß der notwendigen Ände-
rungen abschätzen zu können. Da-
bei liegt der Schwerpunkt der Ab-
schätzungen auf einer Vorhersage 
der zukünftigen Ausgaben bis zum 
Jahr 2030 und der sich daraus erge-
benden Beitragssätze (Szenario 1).
Darüber hinaus werden die Folgen 
einer Erhöhung der Ausgaben (Dy-
namisierung der Ausgaben) und 
der Einnahmen (beispielsweise 
aufgrund konjunktureller Entwick-
lungen) in einem zweiten Szenario 
ermittelt.

Szenario 1

Das Szenario 1 beschreibt die 
Entwicklung von Leistungsausga-
ben, Beitragseinnahmen und Bei-
tragssatz bis zum Jahr 2030. In Ab-
bildung 1 sind die prognostizierten 
Ausgaben der Pfl egeversicherung 

4 K. L a u t e r b a c h , M. L ü n g e n , B. 
S t o l l e n w e r k , A. G e r b e r, G. K l e v e r-
D e i c h e r t :  Auswirkungen einer Bürgerver-
sicherung in der Pfl egeversicherung, Gut-
achten, Köln, März 2004.

Methodik der Berechnungen

Unsere Berechnungen in diesem Beitrag basieren auf den Daten des Sozio-
ökonomischen Panels (SOEP) des Deutschen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung (DIW).1 Verwendet wurden die Daten der Welle u und v; wobei sich 
alle Angaben auf das Jahr 2004 beziehen. Auf Grund der Art der Befragung 
bzw. der Art der Einkünfte konnten nicht alle Einkünfte eindeutig einer Person 
in einem Haushalt zugeordnet werden. Einkünfte, die in einem Haushalt mit 
mehr als zwei Erwachsenen nicht eindeutig einer Person zugeordnet werden 
können, wie z.B. die Zinsen eines Sparbuchs, wurden zu zwei Dritteln der Per-
son mit dem höchsten Einkommen und zu einem Drittel der Person mit dem 
zweithöchsten Einkommen im Haushalt zugeordnet. Da es sich bei den Da-
ten um zwei Befragungswellen handelt und des Weiteren sehr viele Fragen 
aus dem Fragebogen verwendet wurden, ist davon auszugehen, das nicht bei 
jeder Person alle Antworten vorliegen. Um trotzdem einen möglichst großen 
Stichprobenumfang zu erhalten, wurden fehlende Werte zufällig von Personen 
mit ähnlichen Charakteristika, wie z.B. Altersgruppe, Geschlecht, ersetzt. In 
den SOEP-Daten wird derzeit nicht abgefragt, welchen Status die Personen 
in der Pfl egeversicherung haben. Deswegen wurde davon ausgegangen, dass 
der Status in der Krankenversicherung und in der Pfl egeversicherung iden-
tisch ist. Diese Annahme ist aus unserer Sicht vertretbar, da der Personenkreis 
nahezu identisch ist.2 Beim Versicherungsstatus der Kinder wird der Status 
der Person verwendet, die als Haushaltsvorstand angegeben wurde, in dem 
das Kind lebt. Sollte diese Information nicht vorliegen, wird der Status der 
Mutter, oder einer anderen Bezugsperson, verwendet. Um festzustellen, ob ei-
ne Person ein Kind hat, und damit den niedrigeren Beitragssatz in die Pfl ege-
versicherung zahlen muss, wurden die vom Robert-Koch-Institut generierten 
Tabellen biobirth und biobrthm verwendet, die Teil der SOEP-Daten sind.

Für die Prognose der Zukunft wurde eine Anpassung der Hochrechnungsfak-
toren vorgenommen. Diese Anpassung erfolgt laut der Bevölkerungsentwick-
lung des Berichts der Kommission zur Nachhaltigkeit in der Finanzierung der 
Sozialen Sicherungssysteme.3 Neben der Bevölkerungsentwicklung wird auch 
der Verlauf der Arbeitslosenzahlen dem Bericht entnommen und mit dem Fak-
tor 0,90 korrigiert. Durch diese Korrektur wird eine Anpassung an die aktuellen 
Arbeitslosenzahlen erreicht. Die Hochrechnungsfaktoren des SOEP-Daten-
satzes für 2004 dienen als Referenzwerte. Die alters- und geschlechtsspezi-
fi schen Einkommen- und Ausgabenprofi le werden für die Zukunftsprognose 
beibehalten.

1 Siehe nähere Angaben zum Sozi-ökonomischen Panel unter http://www.diw.de/
deutsch/sop/ (Zugriff Juni 2007).

2 K. L a u t e r b a c h , M. L ü n g e n , B. S t o l l e n w e r k , A. G e r b e r, G. K l e v e r-
D e i c h e r t : Auswirkungen einer Bürgerversicherung in der Pfl egeversicherung, in: Sozi-
ale Sicherheit 2005, 54(3), S. 93-101.

3 Kommission des BMGS zur Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungs-
systeme des BMGS, Berlin, August 2003.

Abbildung 1
Entwicklung der jährlichen Leistungsausgaben
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die Anzahl der Pfl egefälle deutlich 
erhöht und somit auch die Kosten. 
Im Gegenzug reduziert sich durch 
den größeren Anteil an Personen 
im Rentenalter und der schrump-
fenden Bevölkerung (von 82,3 Mio. 
2006 auf 77,2 Mio. 2030) die Anzahl 
der Beitragszahler in der Pfl ege-
versicherung. So gibt es im Jahre 
2006 ca. 52,1 Mio. Einwohner zwi-
schen 20 und 67 Jahren (63%). Bis 
zum Jahre 2030 wird sich dies auf 
45 Mio. Einwohner reduzieren, was 
58% der Bevölkerung entspricht.6

Die detaillierten Angaben zu den 
von uns genutzten Methoden und 
Daten fi nden sich im Kasten. Nach 
unserer Abschätzung steigen die 
Leistungsausgaben 2010 auf 19,9 
Mrd. Euro, 2020 auf 23,7 Mrd. Euro 
und 2030 auf 26,9 Mrd. Euro und 
fl achen zuletzt ab.

Die Entwicklung der Leistungs-
ausgaben aufgrund des demo-
grafi schen Übergangs kann auch 
auf die veränderte Basis der Bei-
tragsbemessung bezogen werden. 
Dabei wurden die Einkünfte der 
Beitragszahler, der Beitragssatz 
und die Ausgaben konstant gehal-
ten, also nicht dynamisiert. Die so 
erwartbaren Defi zite der Pfl ege-
versicherung sind in Abbildung 2
und Tabelle 1 dargestellt. Der Trend 
der Unterfi nanzierung bei dem ak-
tuellen Beitragssatz verstärkt sich 
erwartungsgemäß. Die Größen-
ordnung der Euro-Beträge ist von 
Bedeutung, um beispielsweise 
unter Beibehaltung des Beitrags-
satzes eine Finanzierung der Defi -
zite durch Steuerzuschüsse zu ge-
währleisten. Demnach stiege der 
Steuerzuschuss beziehungsweise 
das Defi zit von 840 Mio. Euro 2010 
auf 6,8 Mrd. Euro 2030.

Es wurde zudem berechnet, wie 
groß der Beitragssatz für die Pfl e-
geversicherung sein müsste, damit 
es weder zu einem Verlust noch zu 

6 Statistisches Bundesamt: Siehe die Daten 
unter http://www.destatis.de/basis/d/bevoe/
src/poppyrger_v1w1.svg (Zugriff Juni 2007).

2010 2020 2030

Überschuss der Ausgaben in Mrd. Euro beim Status quo -0,84 -3,63 -6,79

Tabelle 1
 Entwicklung des Defi zits in der Pfl egeversicherung beim Status quo

Tabelle 2
Kostendeckender Beitragssatz in der Pfl egeversicherung

(in %)

2010 2020 2030

Beitragssatz 1,78 2,02 2,30

Beitragssatz für Kinderlose (plus 0,25 Beitragssatzpunkte) 2,03 2,27 2,55

im Status quo für die Jahre 2010 
bis 2030 dargestellt. In diesem 
Szenario wurde keine Steigerung 
der Ausgaben pro Leistung vorge-
nommen. Die Erhöhung der Leis-
tungsausgaben beruht hier nur auf 
dem Effekt des demographischen 
Wandels, also der Verschiebung 
von Geburtenkohorten in höhere 
Altersgruppen und der damit un-
mittelbar verbundenen Änderung 
der Wahrscheinlichkeit der Inan-
spruchnahme von Leistungen der 
Pfl egeversicherung. Der Anteil der 
Pfl egebedürftigen vor dem 60. 
Lebensjahr beträgt in derselben 
Altersklasse rund 0,6%. In der Al-
tersklasse der 60- bis 80-Jährigen 
sind bereits 3,9% pfl egebedürftig, 

und bei den über 80-Jährigen sind 
es 31,8 %.5 

Im Jahr 2006 sind 20% der Be-
völkerung zwischen 60 und 79 
Jahre, 80 Jahre und älter sind 5% 
der Bevölkerung. Für das Jahr 
2020 ist davon auszugehen, dass 
23% der Bevölkerung zwischen 
60 und 79 Jahre alt sind und 7% 
älter. Bis zum Jahr 2030 wird sich 
der Anteil der 60-79-Jährigen auf 
29% der Bevölkerung in Deutsch-
land vergrößert haben. Der Anteil 
der 80-Jährigen und älteren Per-
sonen wird 8% der deutschen Be-
völkerung ausmachen. Dadurch 
ist davon auszugehen, dass sich 

5 Bundesministerium für Gesundheit (Hrsg.): 
Pfl egeversicherung, Berlin, Januar 2006.

Abbildung 2
Unterdeckung in der Pfl egeversicherung beim Status quo1 und 

kostendeckender Beitragssatz2

1 Linke Achse. Unterdeckung bei Beitragssatz von 1,7% und Kinderlosenzuschlag von 0,25%. 
2 Rechte Achse. Kostendeckender Beitragssatz.
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einem Überschuss kommen soll. 
Bestehende Rücklagen wurden 
nicht berücksichtigt. Da unsere 
Berechnungen mit dem Jahr 2010 
aufsetzen, ist dies als Annahme 
begründbar. 

Die Ergebnisse dieser Berech-
nung sind in Abbildung 2 und Ta-
belle 2 dargestellt. Es wurde davon 
ausgegangen, dass Kinderlose ei-
nen zusätzlichen Beitrag von 0,25 
Prozentpunkten zahlen. Zu dem 
Beitragsatz sind also für Kinder-
lose diese 0,25 Prozentpunkte zu 
addieren. Im Jahr 2010 muss der 
Beitragssatz für Versicherte mit 
Kindern bei 1,78% liegen – für Ver-
sicherte ohne Kind bei 2,03% –, 
um eine Kostendeckung zu errei-
chen. Für das Jahr 2030 muss der 
Beitragssatz bei mindestens 2,30 
Prozentpunkten liegen, um keinen 
Verlust in der Pfl egeversicherung 
zu erwirtschaften. Für Kinderlose 

liegt der Beitrag dann bei 2,55 Pro-
zentpunkte.

Szenario 2

Das Szenario 2 beschreibt eine 
Anhebung der Einnahmen um 1% 
pro Jahr. Von uns wurde zudem ab-
geschätzt, welche Effekte sich er-
geben, sofern sich die Einnahmen 
und/oder die Ausgaben um 1% 
erhöhen. Steigen beide Kompo-
nenten um diese Rate, öffnet sich 
die Schere aufgrund des Defi zits 
weiter (Abbildung 3 und Tabelle 3). 
Das Defi zit steigt von 910 Mio. Eu-
ro 2010 auf rund 9 Mrd. Euro 2030. 

Fazit

Unsere Abschätzungen haben 
deutlich gemacht, dass die ver-
mutete Unterdeckung der Pfl e-
geversicherung aufgrund des de-
mografi schen Übergangs 2030 
eine Dimension von rund 6,8 Mrd. 
Euro ohne Berücksichtigung von 
Infl ation erreicht. Würde ein aus-

gabendeckender Beitragssatz an-
gestrebt, läge dieser bei 2,3% für 
Versicherte mit Kindern im Jahr 
2030. Eine Dynamisierung sowohl 
der Einnahmen als auch der Aus-
gaben führt auch bei gleicher Rate 
der Dynamisierung zu einem An-
steigen des Defi zits. 

Nicht diskutiert wurden hier die 
Lösungen zur exakteren Abbildung 
des Pfl egeaufwandes. Dies er-
folgte bereits an anderer Stelle und 
erfordert insbesondere ein Klassifi -
zierungssystem, welches internati-
onal bereits vorhanden ist.7 Eben-
so wurde hier nicht tiefer auf die 
Bürgerversicherung Pfl ege einge-
gangen. Diese würde die Ungleich-
behandlung von privat und gesetz-
lich Versicherten beheben. Es ist 
aus ethischer und ökonomischer 
Sicht nicht begründbar, weshalb 
zwei Systeme vorgehalten wer-
den, deren Zugang reglementiert 
ist, so dass eine Segmentierung 
nach Einkommen, Sozialstatus und 
Pfl egerisiko entsteht. Bei gleichen 
Leistungen pro Pfl egefall kann die 
private Pfl egeversicherung weit-
aus günstigere Prämien anbieten. 
Zudem erhalten Beamte 70% der 
Pfl egebeiträge erstattet, abhängig 
Versicherte hingegen nur 50%. Die 
Zusammenlegung von sozialer und 
privater Pfl egeversicherung ist eine 
grundlegende Forderung, deren 
Notwendigkeit aus ethischer und 
ökonomischer Sicht unmittelbar 
einsichtig ist. Würde die Bürgerver-
sicherung Pfl ege eingeführt, wäre 
die derzeitige Diskussion um eine 
Finanzierungsschwäche obsolet. 
Die konkreten Auswirkungen auf 
den Beitragssatz wurden an ande-
rer Stelle bereits ermittelt.8

7 M. L ü n g e n , K. L a u t e r b a c h : 
Pauschalierte Vergütung in der medizinischen 
Rehabilitation, in: Rehabilitation 2003, 42 (3), 
S. 136-142.

8 K. L a u t e r b a c h , M. L ü n g e n , B. 
S t o l l e n w e r k , A. G e r b e r, G. K l e v e r-
D e i c h e r t :  Auswirkungen einer Bürgerver-
sicherung in der Pfl egeversicherung, in: Ge-
sundheitsökonomie & Qualitätsmanagement, 
2005,10, S. 221-230.

2010 2020 2030

Leistungsausgaben (in Mrd. Euro) 21,52 28,34 35,48

Einnahmen (in Mrd. Euro) 20,61 24,00 26,51

Unterdeckung (in Mrd. Euro) -0,91 -4,34 -8,96

Tabelle 3
Einnahmen und Ausgaben im Status quo und im Szenario 21

1 Das Szenario 2 beschreibt eine Anhebung der Einnahmen und Ausgaben um 1%.

1 Das Szenario 2 beschreibt eine Anhebung der Einnahmen und Ausgaben um 1%. Bei der 
Berechnung des Beitragssatzes muss für Kinderlose ein Zuschlag von 0,25 Prozentpunkte be-
rücksichtigt werden.

Abbildung 3
Einnahmen bzw. Ausgaben im Status quo und im Szenario 21
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Die soziale Pfl egeversicherung 
(SPV) wurde im Jahr 1995 

eingeführt und trotz der Kritik der 
meisten Ökonomen im Umlagever-
fahren organisiert. In Anbetracht 
der Defi zite und der Zunahme 
der Pfl egefälle wurde schon bald 
nach der Einführung eine Reform 
angemahnt. Ähnlich wie bei der 
Gesundheitsreform ist man sich 
in der Regierungskoalition aber 
nicht über den Weg einig, wie die 
Pfl egeversicherung reformiert wer-
den soll. Der Reformbedarf auf der 
Finanzierungs seite ergibt sich zum 
einen aus den eindeutigen Schwä-
chen des derzeitigen Systems 
und zum anderen aus der demo-
graphischen Entwicklung, die das 
Umlagesystem ins Wanken bringt.

Schwächen des derzeitigen 
Systems

Wie noch gezeigt wird, besteht 
ein Nachteil des derzeitigen Sys-
tems darin, dass es als reines Um-
lagesystem organisiert ist. Akzep-
tiert man aber zunächst die Einfüh-
rung des Umlage systems, so weist 
es trotzdem enorme Schwächen 
auf, die in der Beitragsbemes-
sung, in der Segmentierung des 
Versicherungsmarktes und dem 
mangelnden Wettbewerb zu fi nden 
sind.

Die Beitragsbemessungsgrund-
lage in der SPV sind grund sätzlich 
die Lohneinkommen und die 
Renteneinkommen bis zu einer 
Beitrags bemessungs grenze von 
derzeit 3562,50 Euro. Kinder und 
Ehegatten ohne beitragspfl ichti-
ges Einkommen sind beitragsfrei 

mitversichert. Auf diese Beitrags-
grundlage wird ein Beitragsatz an-
gewendet (1,95% für Kinderlose, 
1,7% für Mitglieder mit Kindern), 
wovon – außer in Sachsen – die 
Arbeitgeber 0,85 Prozentpunkte 
zahlen. Rentner tragen seit dem 
Jahr 2005 den vollen Beitragssatz. 
Diese Art der Beitragsbemessung 
hat als größten Nachteil, dass 
die Beiträge weitgehend wie eine 
Lohnsteuer wirken und damit die 
Beschäftigung be einträchtigen, da 
Arbeitsangebot und Arbeitsnach-
frage verzerrt werden. 

Zu diesem allokativen Nach-
teil kommt ein distributiver hinzu: 
Zwar fi ndet eine Einkommens um-
ver teilung von den Beziehern ho-
her beitragspfl ichtiger Einkommen 
zu den Beziehern niedriger Ein-
kommen statt, doch werden nicht 
alle Einkommen, sondern im We-
sentlichen nur Lohn- und Renten-
einkommen verbeitragt und dies 
nur bis zur Beitrags bemessungs-
grenze, so dass für Versicherte 
mit einem Einkommen über der 
Beitrags bemessungs grenze die 
Belastung regressiv ist. Diese 
Einkommens um ver teilung in der 
SPV ist also weder sonderlich „so-
zial“ noch passt sie in das System. 
Denn das konstitutive Merkmal 
einer Sozialversicherung ist nicht 
die Einkommens umverteilung, 
sondern die Umverteilung von den 
niedrigen Risiken zu den hohen Ri-
siken.1 Ein kommens um verteilung 
ist wichtig, kann aber zielgenauer, 
gerechter und transparenter im 
Steuer- und Transfersystem durch-
geführt werden. 

1 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: 
Jahresgutachten 2005/06, Ziffern 513 ff.

Die Schwächen bei der Bei-
tragsbemessung könnten beseitigt 
werden, indem zu Pauschalbei-
trägen übergegangen wird. Der 
Lohnsteuercharakter der Beiträge 
verschwände und die versiche-
rungsfremde Einkommensumver-
teilung würde aus dem System ge-
nommen.

Ein weiterer großer Fehler bei der 
Einführung der Pfl egeversicherung 
bestand darin, dass man nach dem 
Prinzip „Pfl egeversicherung folgt 
Krankenversicherung“ verfahren ist 
und genauso wie im Krankenver-
sicherungssystem eine Marktseg-
mentierung nach Erwerbstatus und 
Einkommen in eine soziale Pfl ege-
versicherung und private Pfl ege-
versicherung vorgenommen hat. 
Dabei werden in dem einen Seg-
ment lohnabhängige Beiträge im 
Umlagesystem erhoben und im an-
deren Segment einkommensunab-
hängige Beiträge in einem grund-
sätzlich kapitalgedeckten System. 
Beamte und Selbständige können 
sich privat versichern, Arbeitneh-
mer dann, wenn sie die Versiche-
rungspfl ichtgrenze überschreiten. 
Zu dem Gerechtigkeitsproblem, 
dass sich gerade die Personen 
mit den hohen Einkommen, also 
die Leistungsfähigsten, aus dem 
GKV-System und damit auch aus 
der SPV verabschieden können, 
kommt das eher allokative Pro-
blem einer „Risikoentmischung“ 
hinzu, da leicht einsichtig ist, dass 
niedrige Risiken eher in die private 
Krankenversicherung mit risiko-
orientierten Prämien wechseln, hö-
here Krankheits- und Pfl egerisiken 
aber in der GKV und damit auch in 
der SPV bleiben. In der Tat ist die 
Pfl egewahrscheinlichkeit eines pri-
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Finanzierungsseitige Reform der Pfl egeversicherung: 
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* Der Verfasser dankt Prof. Dr. Bert Rürup für 
wichtige Hinweise.
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vat Pfl egeversicherten derzeit we-
niger als halb so groß wie die eines 
sozial Pfl egeversicherten.2 Eine 
Abkehr vom Prinzip „Pfl egeversi-
cherung folgt Krankenversiche-
rung“ und die Schaffung eines ein-
heitlichen Versicherungsmarktes 
würde diese Risikoentmischung 
beseitigen. Nach welchen Regeln 
die Beitragsbemessung erfolgt, 
ist erst in einem zweiten Schritt zu 
klären.

Mit der Forderung nach einem 
einheitlichen Versicherungsmarkt, 
auf dem Pfl ege versicherungen 
nach den gleichen Regeln in Wett-
bewerb zueinander treten, ist die 
vierte große Schwäche des derzei-
tigen Systems angesprochen: Es 
gibt keinerlei Wettbewerb zwischen 
den Pfl egekassen. Unterschiede 
werden in der SPV durch einen 
vollständigen Finanzausgleich aus-
geglichen. 

Auswirkungen der 
demographischen Entwicklung

Die Pfl egeversicherung stellt 
vor allem Leistungen für al-
te Menschen bereit. Die Pfl ege-
wahrscheinlichkeit, also der An-
teil der Pfl egebedürftigen an den 
Versicherten einer Altersklasse, 
beträgt für die 50- bis 55-Jäh-
rigen noch 0,9 %, für die 70- bis 
75-Jährigen schon 4,7% und für 
die über 90-Jährigen 56,1%. Diese 
mit dem Alter stark zunehmenden 
Pfl ege wahr scheinlichkeiten schla-
gen sich in sehr stark ansteigenden 
altersspezifi schen Ausgabe profi len 
nieder. Während die Ausgaben je 
Versicherten in der Altersklasse 
der 50- bis 55-Jährigen noch 103 
Euro betragen, steigen sie kontinu-
ierlich auf 402 Euro für die 70- bis 
75-Jährigen bis auf 5814 Euro für 
über 90-Jährige. Die Pfl egeaus-
gaben sind also umso höher, je 
älter ein Versicherter ist und damit 
auch, je mehr alte Menschen ver-

2 Dies ist zu einem bestimmten Teil auch auf 
die günstigere Altersstruktur der Privatversi-
cherten zurückzuführen.

sichert sind. Mithin führt die de-
mographische Entwicklung, die 
mit einer zunehmenden Anzahl 
alter Menschen ein hergeht, zu ei-
ner steigenden Zahl der Pfl egefälle 
und damit der Pfl egeausgaben. Je 
nach Variante der 11. koordinierten 
Bevölkerungsvorausberechnung 
wird nach eigenen Berech nungen 
die Anzahl der Pfl egefälle in der 
SPV von heute rund 2 Mio. auf 2,9 
bis 3,2 Mio. Personen im Jahr 2030 
und auf 3,9 bis 4,5 Mio. Personen 
2050 steigen. In der mittleren Vari-
ante würde es 2030 rund 2,9 Mio. 
Pfl egefälle und 2050 etwa 3,9 Mio. 
Pfl egefälle geben.

Die zunehmende Anzahl der 
Pfl egefälle muss sich in höheren 
Ausgaben und damit in höheren 
Beitragssätzen niederschlagen. Be-
trachtet man den reinen Demogra-
phieeffekt, defi niert als die jenigen 
Beitragssatzsteigerungen, die nur 
aufgrund der demographischen 
Entwicklung entstehen würden, 
wenn also die beitragspfl ichtigen 
Einkommen je Versicherten und 
die Ausgaben je Pfl egefall konstant 
blieben, dann würde in 2030 der 
Beitragssatz je nach Bevölkerungs -
variante zwischen 2,6% und 3,1% 
und in 2050 zwischen 3,7% und 
4,9% liegen. Die mittlere Variante 
würde zu einem Beitragssatz von 
2,8% 2030 und 4,0% 2050 führen. 

Mit diesen Beitragssatzsteige-
rungen geht eine Erhöhung der mit 
dem Umlageverfahren verbunde-
nen intergenerativen Umverteilung 
von den Jungen zu den Alten ein-
her, da im Zeitverlauf die jeweils 
Jungen zahlenmäßig abnehmen 
und für eine größer werdende Zahl 
alter Menschen einen größer wer-
denden Teil ihres Einkommens auf-
bringen müssen.

Für den zukünftigen Beitrags-
satz in der SPV ist aber nicht nur 
die Demographie, sondern auch 
die Einkommens- und die Ausga-
benentwicklung von Bedeutung. 
Geht man davon aus, dass die bei-

tragspfl ichtigen Einkommen der Er-
werbsbevölkerung um 2% jährlich 
und die Einkommen der Rentner 
um 1,5% sowie die Ausgaben je 
Pfl egefall um jährlich 1,5% zuneh-
men, also eine Leistungsdynami-
sierung unterstellt wird, dann steigt 
der Beitragssatz in der mittleren 
Variante bis auf 3,4% in 2050. Un-
terstellt man eine stärkere Ausga-
benerhöhung je Pfl egefall von 3,0% 
p.a., dann beträgt der Beitragsatz 
in 2050 schon 6,5%. Ein stärke-
res Wachstum der beitragspfl ich-
tigen Einkommen kann dagegen 
den Beitragssatzanstieg bremsen. 
Nehmen die beitragspfl ichtigen 
Einkommen je Versicherten mit der 
gleichen Rate wie die Ausgaben 
je Versicherten zu, dann kann der 
Beitragssatz stabilisiert werden. 
Bei einer Leistungsdynamisierung 
von 1,5% beträgt das erforderliche 
beitragssatzneutrale Einkommens-
wachstum 3,3% jährlich bis 2050, 
eine Rate, die nur für konjunkturelle 
Aufschwungphasen realistisch sein 
dürfte.

Kapitaldeckung als Antwort

Die enorme Demographieabhän-
gigkeit der Pfl egeversicherungs-
ausgaben lässt die Einführung ei-
ner Kapitaldeckung als sinnvoll er-
scheinen. Mit der Kapitaldeckung 
können die Ausgaben, also die 
Lasten der demographischen Ent-
wicklung, zwar nicht unbedingt 
reduziert, aber gleichwohl anders 
– intertemporal, interpersonell und 
intergenerativ – verteilt werden. 
Doch Kapital deckung ist nicht 
gleich Kapitaldeckung. Neben der 
Frage, ob ein vollständiger Um stieg 
zu einem kapitalgedeckten System 
durchgeführt werden oder ob das 
Umlagesystem noch teilweise bei-
behalten werden soll, kann man 
grundsätzlich drei Arten der Kapital-
deckung unterscheiden, die unter-
schiedliche allokative und distri-
butive Implikationen zei tigen: die 
kollektive Kapitaldeckung, die indi-
viduelle Kapitaldeckung innerhalb 



Wirtschaftsdienst 2007 • 6 361

ZEITGESPRÄCH

des Ver sich er ungs systems und die 
individuelle Kapitaldeckung außer-
halb des Versicherungs systems.3

Kollektive Kapitaldeckung

Die kollektive Kapitaldeckung ist 
vereinfacht gesprochen die Um-
kehrung des Umlagesystems und 
wäre grundsätzlich dazu geeignet, 
einige der mit dem Umlageverfah-
ren zusammenhängenden (inter-
generativen) Umverteilungseffekte 
wieder rückgängig zu machen. 
Bei der kollektiven Kapitaldeckung 
wird über einen bestimmten Zeit-
raum durch höhere Beiträge ein 
Kapitalstock aufgebaut, der später 
abgeschmolzen wird, um den Bei-
tragsanstieg des Umlagesystems 
zu dämpfen. Der Beitragssatz oder 
der Pauschalbeitrag wird so über 
die Zeit geglättet. 

Im Umlageverfahren gibt es 
immer Einführungsgewinner-
generationen, die die vollen Leis-
tungen erhalten, aber keine oder 
nur geringe Beiträge gezahlt haben. 
Bei der kollektiven Kapitaldeckung 
gibt es immer Einführungsverlierer-
generationen, die durch Beiträge 
den Kapitalstock aufbauen, aber 
nicht oder kaum in den Genuss des 
beitragssenkenden Effektes der Er-
träge bzw. der Aufl ösung des Kapi-
talstocks kommen. Insofern könnte 
der Aufbau eines kollektiven Kapi-
talstocks bald nach der Einführung 
des Umlagesystems dazu führen, 
dass die Einführungsgewinnerge-
nerationen des Umlagesystems 
zumindest zum Teil auch die Ein-
führungsverlierergenerationen des 
Aufbaus eines kollektiven Kapital-
stocks sind. Die Umverteilung zu-
gunsten der Einführungsgewinner 
des Umlagesystems würde also 
teilweise rückgängig gemacht. 

Ein Nachteil des kollektiven Ka-
pitalstocks ist, dass mit der Dauer 
der Aufbauphase und mit der Dau-
er der Aufl ösungs phase willkür-

3 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: 
Jahresgutachten 2004/05, Ziffern 500 ff.

liche Verteilungsurteile getroffen 
werden. Denn von der beitragssen-
kenden Wirkung in der Abbaupha-
se des Kapitalstocks profi tieren nur 
diejenigen Generationen, die dann 
Beitragszahler sind. Ist der Kapi-
talstock aufgezehrt, hat der Bei-
trag wieder die gleiche Höhe, die 
er ohne Kapitalbildung im reinen 
Umlageverfahren gehabt hätte. 
Mithin kann es dann zu Beitrags-
sprüngen kommen und die Gene-
rationen, die nach dem Aufzehren 
des Kapitalstocks Beitragszahler 
sind, wären die Verlierer. Deshalb 
kann die kollektive Kapitalbildung 
nur dann sinnvoll sein, wenn eine 
nur über einen bestimmten Zeit-
raum bestehende demographische 
Last durch die Kapitaldeckung an-
ders verteilt werden soll. Selbst-
verständlich gibt es noch weitere 
Probleme, die mit einem Kapital-
stock in staatlicher Verwaltung zu-
sammenhängen, wie zum Beispiel 
entstehende Begehrlichkeiten der 
Politik zur Zweckentfremdung oder 
Leistungsausweitung.

Externe individuelle 
Kapitalbildung

Der externen individuellen Ka-
pitalbildung liegt folgende Idee 
zugrunde: Der Versicherte weiß, 
dass im Umlagesystem seine Bei-
träge stark ansteigen werden. Um 
die Belastungen über die Zeit zu 
glätten, spart der Versicherte in 
Zeiten des noch niedrigen Beitrags 
an, um später durch die Aufl ösung 
der Ersparnisse die hohen Beiträ-
ge fi nanzieren zu können. Die Bei-
tragsbelastung, die das Umlagesy-
stem für den Einzelnen generiert, 
wird also gleichmäßiger über die 
Zeit verteilt, aber nicht – und das 
ist wichtig – verändert. Die Belas-
tung ist die gleiche. Mithin bleiben 
die intergenerativen Verteilungsef-
fekte des Umlagesystems erhalten. 
Bei der kollektiven Kapitalbildung 
zum Beispiel wird für diejenigen 
Jahrgänge, die von der Aufl ösung 
des Kapitalstocks profi tieren, die 

(auf das ganze Leben bezogene) 
Beitrags be lastung geringer. Die 
Kapitaldeckung führt dazu, dass 
diese Generationen im Vergleich 
zum reinen Umlagesystem entlas-
tet werden. Die intergenerativen 
Verteilungseffekte des Umlage-
systems werden also verändert. 
Bei der externen individuellen Ka-
pitaldeckung bleiben sie dagegen 
erhalten.

Kapitaldeckung innerhalb des 
Versicherungssystems

Das Vorbild für eine individuelle 
oder kohortenspezifi sche Kapi-
taldeckung innerhalb des Versi-
cherungssystems fi ndet sich vom 
Grundsatz her in der privaten Kran-
kenversicherung und der privaten 
Pfl egeversicherung (PPV). Die für 
ein Individuum einer Kohorte zu er-
wartenden Kosten werden gleich-
mäßig über die Zeit verteilt, so dass 
in jungen Jahren des Versicherten 
der Beitrag höher ist als die Kos-
ten. Mit diesem Überschussbetrag 
wird ein Kapitalstock aufgebaut, 
der später abgeschmolzen wird, 
wenn die Kosten den Beitrag über-
steigen. In einem solchen System 
zahlt das Individuum oder die Ko-
horte für sich selbst. Es gibt keine 
intergenerative Umverteilung. Der 
Nachteil eines sofortigen Über-
gangs vom bestehenden Umlage-
system zu einem solchen System 
besteht darin, dass Umstiegskos-
ten entstehen. Alte Versicherte 
haben – wegen ihrer nur noch ge-
ringen Lebenserwartung – zu we-
nig Zeit, um einen Kapitalstock zur 
Beitragsglättung aufzubauen. Be-
reits Pfl egebedürftige würden wohl 
keinen bezahlbaren Versicherungs-
schutz mehr bekommen.

Als Zwischenergebnis kann 
man festhalten, dass eine fi nanzie-
rungsseitige Reform der Pfl egever-
sicherung folgende Anforderungen 
erfüllen muss: Stärkung der Kapi-
taldeckung, Abkehr von der Ein-
kommensbezogenheit der Beiträge 
und Schaffung eines einheitlichen 
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Marktes, auf dem selbständige 
Pfl egeversicherungen im Wettbe-
werb stehen.

Risikostrukturausgleich 
zwischen SPV und PPV

Die derzeit vorliegenden Re-
formvorschläge setzten zwar alle 
an den Schwächen des derzeitigen 
Systems an, genügen aber selten 
den genannten Anforderungen. 
Der am wenigsten weit gehende 
Vorschlag ist wohl auch im Koali-
tionsvertrag angedacht und sieht 
einen Risikostrukturausgleich zwi-
schen privater und sozialer Pfl ege-
versicherung vor. Danach soll die 
PPV an die SPV Zahlungen leisten, 
weil sie aufgrund der vermuteten 
Risikoentmischungstendenzen die
besseren Risiken versichert und 
deshalb niedrigere Ausgaben hat. 
Man könnte durch den Risikostruk-
turausgleich die privaten Kassen 
und gesetzlichen Kassen in dem 
Sinne gleich stellen, dass sie glei-
che durchschnittliche Ausgaben 
je Versicherten, also das durch-
schnittliche Risiko zu tragen ha-
ben.

Im Jahr 2005 betrug die Pfl ege-
wahrscheinlichkeit der Versicher-
ten in der SPV 2,8% und in der PPV 
1,3%. Wenn ein Pfl egebedürftiger 
in beiden Versicherungssegmenten 
die gleichen Ausgaben verursacht, 
dann sind in der SPV die Ausga-
ben je Versicherten mit 253 Euro 
jährlich mehr als doppelt so hoch 
wie in der PPV. Somit sind Forde-
rungen nach Ausgleichzahlungen 
der PPV an die SPV von mehr als 
100 Euro je PPV-Versicherten, also 
insgesamt rund 1 Mrd. Euro, nicht 
unrealistisch. 

Ob ein solcher Risikostruktur-
ausgleich allerdings gerechtfertigt 
ist, hängt davon ab, auf welche 
Gründe die derzeit geringere Pfl e-
gewahrscheinlichkeit in der PPV 
zurückzuführen ist. Ist sie auf eine 
zur Zeit noch „günstigere“ Alters-
struktur der privat Pfl egeversicher-
ten zurückzuführen und ist das Pfl e-

gerisiko eines PPV-Versicherten, 
also die Pfl egewahrscheinlichkeit 
über sein ganzes Leben, identisch 
mit der eines Versicherten der SPV, 
dann kann ein Finanzausgleich 
nicht begründet werden.4 Ist die 
derzeit geringere Pfl egehäufi gkeit 
der PPV-Versicherten dagegen dar-
auf zurückzuführen, dass aufgrund 
des Prinzips „Pfl egeversicherung 
folgt Krankenversicherung“ eine 
Risikoentmischung stattfi ndet und 
deshalb systematisch Versicherte 
in der PPV über ihr gesamtes Leben 
eine geringere Pfl egebedürftigkeit 
aufweisen, dann ist ein solcher Ri-
sikostrukturausgleich begründbar. 
In dem Fall müssten allerdings die 
Pfl egewahrscheinlichkeiten um die 
unterschiedlichen Altersstrukturen 
„bereinigt“ werden.5

Bürgerversicherung

Wie in der Krankenversicherung 
wird auch für die Pfl egeversiche-
rung gefordert, die PPV auf zulösen 
und alle Bürger in die SPV einzube-
ziehen. Zusätzlich sollen nicht nur 
Arbeits einkommen, sondern alle 
Einkommen verbeitragt werden. In 
einer Bürgerversicherung könnte 
der Beitragssatz sofort nach eige-
nen Berechnungen auf 1,4% redu-
ziert werden. Je nachdem welche 
Einkommen zusätzlich verbeitragt 
werden, kann die Beitragssatz-
senkung auch größer ausfallen. 
Mit diesem Modell wird zwar ein 
einheitlicher Versicherungsmarkt 
ge schaffen, allerdings könnte es 
auf eine Einheitsversicherung oh-
ne jeglichen Wettbewerb hinaus-
laufen. Soweit keine zusätzliche 
Kapitaldeckung vorgesehen ist, 
kommt es grund sätzlich zur glei-
chen Beitragssatzdynamik wie im 
derzeitigen System. Beitragssatz-
erhöhungen wirken dann wie Ein-
kommen  steuererhöhungen mit 
den entsprechenden verzerrenden 

4 Vgl. auch Deutsche Bundesbank: Finanzi-
elle Entwicklung und Perspektiven der Pfl e-
geversicherung, Monatsbericht, April 2007, 
S. 41.

5 Vgl. ebenda, S. 41.

Effekten und Ausweich reaktionen. 
Dieser Vorschlag ist deshalb abzu-
lehnen.

Pauschalbeitragsmodelle

Genauso wie in der Kranken-
versicherung werden in der Pfl e-
geversicherung einer Bürgerversi-
cherung Pauschal beitragsmodelle 
gegenübergestellt. Je nachdem ob 
die Marktsegmentierung beibehal-
ten wird, kann man die SPV-Pau-
schale und die Bürgerpauschale 
unterscheiden. Bei der SPV-Pau-
schale bleibt die Marktsegmentie-
rung bestehen, und das derzeitige 
SPV-System wird auf Pauschalen 
umgestellt. Alle Mitglieder zah-
len dann einen einheitlichen Bei-
trag, der zunächst rund 30 Euro 
monatlich betragen und sich bis 
2050 vervierfachen würde. Sollen 
auch nicht erwerbstätige Ehegat-
ten Beiträge zahlen, beträgt der 
Beitrag anfänglich durchschnittlich 
27 Euro. Der Vorteil des Modells 
besteht darin, dass der Lohnsteu-
ercharakter der Beiträge aufgeho-
ben wird. Auch die intergenerative 
Umverteilung wird etwas reduziert, 
da die Rentner nun im Durchschnitt 
höhere Beiträge zahlen müssen, 
also einen größeren Teil der von 
ihnen verursachten Kosten selbst 
tragen. Allerdings muss für die Be-
zieher geringer Einkommen ein so-
zialer Ausgleich etabliert werden. 
Je nachdem wie dieser organisiert 
wird und welche Steuern dazu er-
höht werden müssen, kommt es 
wieder zu Verzerrungen, die dem 
grundsätzlichen allokativen Vorteil 
der Pauschalen entgegenwirken. 

Wird keine zusätzliche Kapi-
taldeckung vorgesehen und das 
reine Umlagesystem beibehalten, 
kommt es zu Beitragssteigerungen, 
die grundsätzlich aber nicht wie ei-
ne Lohnsteuererhöhung wirken, 
sondern wie eine nicht verzerrende 
Pauschalsteuererhöhung. Will man 
die Risikoentmischung vermeiden, 
muss die Marktsegmentierung auf-
gehoben und eine Bürgerpauscha-
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le eingeführt werden, bei der alle 
Pfl egekassen – auch die privaten 
– den Bürgerpauschalentarif für die 
Grundversorgung anbieten. Diese 
Pauschale würde im Durchschnitt 
anfänglich 24 Euro betragen.

Mischmodelle

Alle oben vorgestellten Reform-
vorschläge, die das Umlagesystem 
beibehalten, können mit Kapital-
deckungselementen kombiniert 
werden. Ein solches Mischmodell, 
das eine Kombination mit der indi-
viduellen Kapitaldeckung vorsieht, 
ist vom bayrischen Sozialministeri-
um vorgeschlagen worden. Danach 
sollen der Beitragssatz im Umlage-
system eingefroren und die Kosten 
für die Dynamisierung und der de-
mographischen Entwicklung durch 
eine (private) kapitalgedeckte Zu-
satzversicherung aufgebracht wer-
den. Die Prämie für die ergänzende 
Zusatzversicherung soll zunächst 
6 Euro monatlich betragen und 
dann jährlich um einen Euro stei-
gen. Zwar ist die detaillierte Ausge-
staltung noch äußerst unklar, vom 
Grundsatz her ist dieser Vorschlag 
aber zu begrüßen, da der Lohnsteu-
ercharakter der Beiträge begrenzt 
und das System graduell auf ein ka-
pitalgedecktes Pauschalbeitrags-
modell mit geringeren Verzerrungen 
und einer größeren Demographie-
festigkeit umgestellt wird.

Als Mischmodelle kann man 
auch die Vorschläge bezeichnen, 
die ausschließlich ein Einfrieren des 
Beitragssatzes vorsehen. Letztlich 
würde es zu einer „kalten Abschaf-
fung“ des Versicherungssystems 
und zu einer graduellen Rückkehr 
zum Status quo ante, also der So-
zialhilfelösung kommen. Ein Vorteil 
wird darin gesehen, dass nur bei 
Bedürftigkeit gezahlt wird, mithin 
der oft mit der Einführung der SPV 
kritisierte Erbenschutz nicht statt-
fände. Kombiniert man das Einfrie-
ren des Beitragssatzes mit einem 
„Bundes-Pflegeleistungsgesetz“ 
würde man ebenfalls zu einer Steu-

erlösung, allerdings mit dem Bund 
als Träger zurückkehren. Zu be-
denken ist bei diesen Vorschlägen, 
dass das Steuersystem im Prinzip 
auch nichts anderes als ein Um-
lagesystem ist und damit ebenfalls 
den gleichen demographischen 
Problemen gegenübersteht, sobald 
die Ausgaben und Einnahmen von 
der Alterstruktur der Bevölkerung 
abhängen.

Vollständiger Übergang zum 
kapitalgedeckten System

Weitergehende Vorschläge, die 
einen Ausstieg aus dem Umlage-
system und einen Umstieg zu einem 
vollständig kapitalgedeckten Sys-
tem vorsehen, gibt es mittlerweile 
viele. Am überzeugendsten ist das 
so genannte Kohortenmodell des 
Sachverständigenrates.6 Es sieht 
den Übergang zu einem kohorten-
spezifi schen kapitalgedeckten Sys-
tem und ein allmähliches Auslaufen 
des Umlagesystems sowie den 
Übergang zu Pauschalbeiträgen 
vor. Die unter 55-Jährigen müssen 
eine kohortenspezifi sche kapital-
gedeckte Pfl egeversicherung ab-
schließen und scheiden aus dem 
Umlagesystem aus. Die Prämie für 
diese Versicherung wird berechnet, 
indem die zu erwartenden Ausga-
ben für einen Altersjahrgang gleich-
mäßig über die Zeit verteilt werden. 
Dies bedeutet, dass zunächst der 
Beitrag höher sein muss als die 
Ausgaben für die Kohorte, wo-
mit ein Kapitalstock innerhalb des 
Systems für eine Alterskohorte auf-
gebaut wird. Später wird der Ka-
pitalstock abgeschmolzen, wenn 
die kohortenspezifi schen Beiträge 
nicht mehr ausreichen, um die ko-
hortenspezifi schen Ausgaben zu 
decken. 

Die über 55-Jährigen und die 
bereits Pfl egebedürftigen verblei-
ben im Umlagesystem, müssen 
aber einen einheitlichen Pau-

6 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung 
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung: 
Jahresgutachten 2004/05, Ziffern 546 ff.

schalbeitrag von zunächst rund 
50 Euro zahlen. Da diese Beiträge 
nicht ausreichen, um die Ausgaben 
des Umlagesystems zu decken, 
müssen die Jüngeren zusätzlich 
zu ihrer Versicherungsprämie im 
kohortenspezifi schen kapitalge-
deckten System noch eine „Alten-
pauschale“ in das Umlagesystem 
zahlen. Diese Altenumlage ergibt 
sich, indem man das Defi zit des 
Umlagesystems durch die Anzahl 
der Mitglieder des kohortenspe-
zifi schen Systems dividiert. Die 
Altenpauschale wächst zunächst, 
da die Anzahl der Pfl egefälle im 
alten Umlagesystem anfänglich zu-
nimmt, sinkt dann aber wieder, weil 
nach und nach die Versicherten im 
Umlagesystem versterben. Etwa im 
Jahr 2050 ist das Umlagesystem 
ausgelaufen. Da die Beitragsbelas-
tung besonders für die Rentner, die 
im Umlagesystem verbleiben, hoch 
sein wird, muss ein sozialer Aus-
gleich im Steuersystem etabliert 
werden.

Die Vorteile des Kohortenmo-
dells bestehen darin, dass ein 
demographiefesteres kapitalge-
decktes System aufgebaut und 
der Lohnsteuercharakter der Bei-
träge sofort abgeschafft wird. Ist 
das Umlagesystem ausgelaufen, 
sind die Prämien weitgehend äqui-
valent. Ein Steuercharakter ergibt 
sich nur noch aus den Unisexta-
rifen, die eine Umverteilung von 
den Männern zu den Frauen impli-
zieren. Der Nachteil das Systems 
sind die allokativen Nachteile der 
Umstiegskosten, die in Form der 
Altenpauschale auf die jüngeren 
Jahrgänge, in Form eines höheren 
Beitrags auf die Alten und in Form 
eines Teils des sozialen Ausgleichs 
auf die Steuerzahler übertragen 
werden. Insofern kommt es zu ei-
ner – für alle Umstiegsvorschläge 
typischen – Doppelbelastung der 
Übergangsjahrgänge.

Die Pfl egeversicherung muss 
auf der Leistungsseite und auf der 
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Finanzierungsseite reformiert wer-
den. Für die Finanzierungsseite 
liegt mit dem Kohortenmodell ein 
überzeugender Vorschlag vor, der 
allerdings Mut von Seiten der Po-
litik bedarf, weil er zunächst fast 

alle mehr belastet. Da große parla-
mentarische Mehrheiten oft jedoch 
nicht mit großem Mut einhergehen, 
ist eine solche Reform eher unwahr-
scheinlich. Bevor jedoch wieder ein 
fauler Kompromiss wie in der Kran-

kenversicherung realisiert wird, ist 
es – vor dem Hintergrund der der-
zeit guten Beitragseinnahmenent-
wicklung – besser abzuwarten, bis 
die politischen Konstellationen eine 
wirkliche Reform erlauben. 

Die soziale Pfl egeversicherung 
weist Reform be darf sowohl 

auf der Leistungs- als auch auf der 
Finanzierungsseite auf. Von zen-
traler Bedeutung für leistungssei-
tige Reformen sind der Pfl egebe-
dürftigkeitsbegriff, die Förderung 
der Rehabilitation und die Gestal-
tung zukunftsfähiger Pfl egearran-
gements. 

Pfl egebedürftigkeitsbegriff

Anders als die Krankenversiche-
rung ist die Pfl egeversicherung von 
vornherein als Teil leis tungs system 
(„Teilkaskosystem“) angelegt, das 
lediglich begrenzte, nicht bedarfs-
deckende Zu schüsse gewährt. 
Damit kommt der Defi nition des 
Pfl egeversicherungsbegriffs eine 
Schlüs sel rolle zu, muss er doch 
sicherstellen, dass die knap pen Fi-
nanzressourcen „ge recht“ auf die 
poten tiel len Leistungs emp fänger 
verteilt werden. In zwi schen be-
steht Einigkeit unter allen Beteili-
gten, dass der bei Einführung der 
Pfl egeversicherung neu entwickel-
te enge somatische Pfl ege be griff, 
der aus schließlich auf die Hilfebe-
darfe bei den Verrichtungen des 
täglichen Lebens abstellt, zu eng 
ist.1 So werden die allgemeinen 

1 Vgl. z.B. H. D ö h n e r, H. R o t h g a n g : Pfl e-
gebedürftigkeit. Zur Bedeutung der fa milialen 
Pfl ege für die Si che rung der Langzeitpfl ege, 
in: Bundesgesundheitsblatt – Gesundheits-
forschung – Gesundheitsschutz, 49. Jg. 
(2006), H. 6, S. 583-594, und die dort ange-
gebene Literatur.

Betreuungs- und Beaufsich tungs-
bedarfe von Menschen mit geron to-
psychiatrischen Einschränkungen, 
insbesondere de men  ziellen Stö-
rungen, bei der Begutach tung 
der Pfl egebedürftigkeit nicht ent-
sprechend be rück  sichtigt. Im Er-
gebnis erhalten Demente keine 
oder nur eine niedrige Pfl egestufe 
zuer kannt, obwohl erhebliche Be-
treuungsbedarfe vor liegen. Damit 
werden Personen, die zweifel los 
zur Zielgruppe der Pfl egever siche-
rung ge hö ren, systematisch und in 
nicht gerechtfertigter Weise ausge-
grenzt. Das hat der Gesetz ge ber 
in zwischen erkannt und 2002 im 
Pfl egeleistungs-Ergänzungsgesetz 
erste ergän zende Leis tungen für 
Demente vorgesehen. 

Unstrittig ist aber, dass grund-
sätzlicher angesetzt und der Pfl e-
gebedürftigkeitsbegriff neu defi -
niert werden muss. Dabei gilt es 
nicht nur die be son  deren Belange 
von Dementen zu berücksichti-
gen, sondern syste ma tisch vom 
Teilhabebe darf von Menschen 
mit Pfl egebedarf auszugehen, der 
auch im Sozial ge setz buch IX (Reha-
bi li ta tion und Teilhabe behinderter 
Menschen) zum Ausgangs punkt 
der Leistungs gestaltung ge macht 
wurde. 

Das Bundesgesundheitsmi-
nisterium hat daher einen Bei-
rat ein ge setzt, der bis Ende 
2008 Vorschläge für einen neuen 

Pfl egebedürftig keits be griff und 
ein zu ge höriges As sess ment-Ver-
fahren vorlegen soll. Im Rahmen 
eines Teilkasko systems kann es 
bei der Neu fassung des Pfl ege be-
dürf tigkeitsbegriffs aber zu   nächst 
nur um die Verteilung knapper Res-
sourcen auf verschiedene poten-
tielle Empfänger gruppen gehen. 
Inwie weit sich dies in einem hö-
heren Ausgabenvolumen nieder-
schlägt, ist eine andere Frage. Inso-
fern kann nicht aus geschlossen 
werden, dass eine Ausweitung 
des Pfl egebedürftigkeits be griffs 
zugleich zu Leis tungskürzungen 
bei den Personengruppen führt, 
die bislang leistungs be rechtigt 
waren. 

Rehabilitation und 
Pfl egebedürftigkeit 

Schon bei Einführung der Pfl e-
geversicherung wurde darauf 
hingewiesen, dass der program-
matische Grundsatz „Rehabilita-
tion vor Pfl ege“ zwar als § 5 im 
SGB XI verankert ist, die ge gebene 
Anreizstruktur seiner Umsetzung 
aber entgegensteht. Keiner der Ak-
teure im System hat einen Anreiz, 
Pfl egebedürftigkeit durch Rehabi-
litation zu vermeiden, ihren Eintritt 
zu ver zögern oder gar zu mindern. 
So würde eine Rückstufung der 
Pfl ege stu fe als Ergebnis einer er-
folgreichen Rehabilitation für die 
Leistungserbringer zu Einnahmen-
verlusten führen. 

Heinz Rothgang 

Reform der Pfl egeversicherung durch Weiterentwicklung
des bestehenden Systems
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Insbe son dere aber sehen sich 
die Kassen massiven Fehl anreizen 
gegenüber: So ist selbst eine er folg-
reiche rehabilitative Maßnahme, bei 
der der Eintritt oder eine Verschlim-
merung der Pfl e gebedürftigkeit 
verhindert oder eine bereits vor han-
dene Pfl egebedürftigkeit vermin-
dert wird, für die zuständige Kasse 
nicht sinnvoll, da die Pfl egeausga-
ben über den allgemeinen Ausga-
ben ausgleich der Pfl egeversiche-
rung über alle Pfl egekassen verteilt 
werden, während die Kosten der 
Rehabilitation auf die – im Wett be-
werb stehende – Krankenkasse 
entfällt und dort im Risikostruktur-
ausgleich naturgemäß nicht aus-
gleichsfähig ist. Etwaige Einspa-
rungen in der Pfl egeversicherung 
werden somit externa li siert, wäh-
rend die Kosten der Maßnahme 
die Kasse belasten.2 Ökonomisch 
rational handelnde Kassen werden 
rehabilitative Maßnahmen zur Be-
ein fl ussung von Pfl egebedürftigkeit 
daher nur sehr sparsam einsetzen. 

Tatsächlich fi n den Re habi lita ti-
onsmaßnahmen bei Pfl egebedürf-
tigen in Deutschland kaum statt.3 
Als Gegenmaß nah me hat sich 
der Sachverständigen rat zur Be-
gutachtung der Entwick lung im 
Gesundheits we sen in seinem Gut-
achten 2005 für eine Integration 
von Kran ken- und Pfl egeversiche-
rung aus gesprochen. Dieser Vor-
schlag birgt allerdings die Gefahr, 
dass die Krankenversicherung die 
Pfl egeversicherung dann dominiert 
und eine weitere Medikalisierung 
der Pfl ege zu ver zeich nen wäre. 
Die Spezifi ka der Lang zeitpfl ege, 

2 Vgl. J. H o f f m a n n : Risikostrukturaus-
gleich in der Pfl egeversicherung, in: Sozialer 
Fortschritt, 42, 1993, S. 202 f.; vgl. H. R o t h -
g a n g : Ziele und Wirkungen der Pfl egeversi-
cherung. Eine ökonomische Analyse, Frank-
furt 1997, S. 155-162.

3 So empfi ehlt der Medizinische Dienst der 
Krankenversicherung in nur 6% seiner Gut-
achten zur Einstufung pfl egebedürftiger 
Menschen nach dem SGB XI eine medizi-
nische Rehabilitation, Bundesministerium für 
Gesundheit und Soziale Sicherung: Dritter 
Bericht über die Entwicklung der Pfl egever-
sicherung, Berlin 2004.

ins besondere die besondere Rol-
le pfl egen der Angehöriger, würde 
dabei womöglich nicht hin reichend 
beachtet. Ebenso zielführend, 
aber die Eigenständigkeit der Pfl e-
geversicherung erhaltend, wäre 
es daher, auch in der Pfl ege ver-
sicherung Kassenwettbewerb ein-
zuführen und – fl ankiert durch ei-
nen Risikostruktur aus gleich in der 
Pfl egeversicherung – differierende 
Beitragssätze zuzu las sen. Damit 
wäre den Pfl e gekassen erstmals 
ein fi nanzieller Anreiz gegeben, 
den Ver lauf der Pfl ege bedürftigkeit 
zu be einfl ussen.

Pfl egearrangements der Zukunft 

Rund die Hälfte aller Pfl egebe-
dürftigen wird ohne jede Beteili-
gung von Pfl egeeinrichtungen in 
der eigenen Häuslichkeit gepfl egt, 
und auch bei Einschaltung von 
Pfl egeeinrichtungen ob liegt ein 
großer Teil der Pfl ege regel mä ßig 
der Familie, die damit nach wie vor 
das Rückgrat der pfl egerischen 
Versorgung bildet. Die familialen 
Kapazitäten werden in Zukunft 
aber nicht ausreichen, um die stei-
gende Zahl Pfl egebedürftiger wie 
bisher zu versorgen.4 Eine Sub sti-
tu tion der Familie durch Pfl ege ein-
richtungen ist allerdings nicht mög-
lich, da die damit ver bun denen 
Kosten für formale Pfl ege zu hoch 
wären und der Ar beits markt hierfür 
auch nicht ge nügend Pfl e gekräfte 
zur Verfügung stellt. Erfolg verspre-
chend sind lediglich „gemischte 
Pfl e ge a rran gements“, die sich 
durch ein Zusammenwirken von 
Pfl e  ge  einrichtungen, pfl egenden 
Angehörigen und Ehren amtlichen 
auszeichnen und neue Rol len ver-
ständnisse für alle Beteilig ten im-
plizieren. So müssen die Pfl ege-
einrichtungen ihre Funk tion stärker 
in der Koordination der Pfl ege im 

4 Vgl. z.B. H. R o t h g a n g : Demographischer 
Wandel und Pfl ege(ver)sicherung, in: J. 
K e r s c h b a u m e r, W. S c h r ö d e r  (Hrsg.): 
Sozialstaat und demographischer Wandel. 
Herausforderungen für Ar beits markt und 
Sozial ver sicherung, Wiesbaden 2005, S. 
119-146.

Ver bund mit Familien und nicht 
aus schließlich in der Grund- und 
Behandlungs pfl ege sehen, An-
gehörige müssen Offenheit dafür 
entwickeln, pro fessionelle Pfl ege 
ein zu beziehen, und das Potential 
der Ehrenamtlichkeit muss für häus-
liche und stationäre Pfl ege ge nutzt 
werden. 

Hierfür sind strukturelle Ände-
rungen not wendig und sinnvoll. 
Neben Maß nah men zur besseren 
Vereinbarkeit von Berufstätigkeit 
und Pfl ege wäre eine An glei chung 
der Leistungshöhen für häusliche 
und sta tio näre Pfl egeleistungen 
wünschenswert. Bis lang sind die 
Leistungen für häusliche Pfl ege in 
den Stufen I und II nämlich deut-
lich niedriger als die Leistungen für 
stationäre Pfl ege. Eine Leistungs an-
gleichung würde nicht nur beste-
hende Anreize zur voll stationären 
Pfl ege abbauen, sondern auch die 
Dichotomie dieser Versorgungs sek-
toren auf  heben und mehr Raum für 
neue, innovative Versorgungsan-
gebote zwischen am bulant und sta-
tionär schaffen. 

Weiterhin ist eine Flexibilisierung 
des Leistungskatalog in der am-
bulanten Pfl ege erstrebenswert. 
Derzeit können Pfl egebe dürftige 
in häuslicher Pfl ege lediglich zwi-
schen rund zwei Dutzend „Leis-
tungs komplexen“ wählen. Diese 
Komplexe be ziehen sich alle auf 
pfl egerische Verrichtungen im en-
geren Sinne und verweisen so auf 
die enge De fi nition von Pfl egebe-
dürftigkeit zurück. Andere, eher 
teilhabeorientierte Leistungen dür-
fen nicht ange boten werden, so 
dass die Möglichkeiten von Pfl ege-
bedürftigen und Ange hörigen, ei-
nen auf die eigene Situation und die 
eigenen Präferenzen zugeschnitte-
nen Leistungs mix zusammenzu-
stellen, stark eingeschränkt sind. 
Das derzeit von den Pfl egekassen 
durch geführte Modellvorhaben 
zum „persönlichen Budget“ weist 
einen Weg zu mehr Flexi bilität. Al-
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lein eine Aufweichung der starren 
Leistungskomplexliste wäre aber 
schon hilfreich. 

In die sem Zusammenhang ist 
auch die immer noch unzurei-
chende Beratung von Pfl egebedürf-
tigen bzw. deren Angehörigen und 
das Fehlen eines Case-Manage-
ment-Systems anzumahnen. Dieser 
Mangel trägt dazu bei, dass nicht 
immer die effektivsten und effi zien-
testen Pfl egearrangements ge fun-
den werden. Letztlich ist die Wahl 
des Pfl egearrangements nämlich 
die einzige Stell schrau be, bei der 
tatsächlich Kos ten begrenzungen 
und womöglich auch -reduktionen 
erzielt werden können, ohne die 
Ver sor gungsqualität zu verschlech-
tern. 

Damit ist auch die Qualitätsfra-
ge angesprochen. Immer noch ist 
die Qualität der pfl ege rischen Ver-
sorgung unbefriedigend.5 Neben 
anderen Maßnahmen wäre es hier 
wünschenswert, wenn die Ergeb-
nisse der Qualitätsprüfungen des 
Medizinischen Dienstes der Kran-
kenversicherung einrichtungsbezo-
gen veröffentlicht wer den könn ten, 
um so die Basis für einen Qualitäts-
wettbewerb zu legen. Wie insbe-
sondere in ter na tio nale Erfahrungen 
aus dem Krankenhausbereich zei-
gen, ist die Entwicklung eines va-
liden Qualitätsindikatorensystems 
und eines darauf beruhenden Ran-
kings durchaus leistbar. 

Die Finanzierungsseite

Obwohl Reformbedarf auf der 
Leistungsseite besteht und leis-
tungsseitige Über le gun gen gege n-
über Finanzierungsfragen Vorrang 
haben sollten, steht die Fi nan zie-
rungsfrage bei der ak tuell en Dis-
kussion über die Reform der Pfl e-

5 Vgl. Medizinischer Dienst der Spitzenver-
bände der Krankenkassen: Qualität in der 
ambulanten und stationären Pfl ege. 1. Be-
richt des Medizinischen Dienstes der Spit-
zenverbände der Krankenkassen (MDS) nach 
§ 118 Abs. 4 SGB XI, Essen 2004; URL: ht-
tp://www.mds-ev.org/index2.html.

geversicherung ein deu tig im Vor-
dergrund. 

Seit 2002 weist die soziale 
Pfl egeversicherung steigende 
Defi zite auf. Für 2006 wird vom 
Bundesgesundheitsministerium 
zwar ein Überschuss in Höhe von 
rund 450 Mio. Euro gemeldet, der 
allerdings auf der Vorverlegung 
der Fälligkeit des Ge samt  so zial-
versicherungsbeitrags (Gesetz zur 
Änderung des Vierten und Sechs-
ten Buches So zial  gesetzbuch vom 
3.8.2005) beruht, die dazu geführt 
hat, dass für die Beschäftigten im 
Januar 2006 zwei und im ganzen 
Jahr damit 13 Beiträge eingegan-
gen sind. Wird das Jah res er gebnis 
um diesen Betrag kor ri giert, ergibt 
sich auch für 2006 ein Defi zit in drei-
stelliger Mil lio nen höhe. 

Das Finan zie rungs pro blem der 
Pfl egeversicherung resultiert vor 
allem aus der Einnah me- und nicht 
aus der Aus gaben entwicklung: 
Die Ausgaben der sozialen 
Pfl egeversiche rung sind von 1997 
bis 2004 nominal lediglich um 
jährlich 2,2% gewachsen (geo-
metrisches Mittel) – mit sinkender 
Ten denz. Al ler   dings lag das durch-
schnittliche jährliche Einnahme-
wachstum der Pfl egever siche rung 
(geo me trisches Mit tel) im gleichen 
Zeitraum bei nur 0,8% und da-
mit unterhalb der Infl a tions rate 
von 1,3%. Wie in der gesetz lichen 
Krankenver si che rung ist es somit 
auch in der Pfl e  ge ver siche rung die 
Ein nahme schwäche, die zu Fi nan-
zierungsproblemen geführt hat. 

Nun sind Anzeichen für eine 
positivere Ein nahme ent wicklung 
erkennbar. So ist seit kurzem erst-
mals wieder eine Zunahme der 
sozialversicherungspfl ichtigen Be-
schäf ti gungs ver hält nisse zu ver-
zeichnen. Allerdings ist eine etwas 
positivere Einnahmenentwick lung 
keines wegs ausreichend, wenn 
die Dynamisierungsproblematik 
mitbedacht wird. Die Pfl ege ver-
sicherungsleistungen sind nämlich 

als Euro-Beträge in SGB XI ange-
geben und seit ihrer Festlegung 
im Jahr 1993/4 noch nicht ange-
passt worden. Steigende Preise 
für Pfl egeleis tun gen haben daher 
zu einem Kaufkraftverfall geführt, 
dessen Anhalten die Pfl egever si-
che rung nachhaltig delegi ti mieren 
würde. Soll die Kaufkraft der Ver-
sicherungsleistungen kon stant ge-
hal ten werden, ist daher eine regel-
gebundene Leistungsanpassung 
notwendig. Hierbei wäre eine Ori-
entierung an der allgemeinen Lohn-
entwicklung anzustreben, da die 
Löhne die Haupt  de ter minante der 
Kosten und damit letztlich auch der 
Preise für Pfl egeleistungen sind. 
Bei einem kon stan ten Beitragssatz 
kann dies im gegenwärtigen Sys-
tem aber nicht geleistet wer den. 
Vielmehr wäre ein Beitragsanstieg 
auf bis zu 3-4 Beitragssatzpunkte 
bis zum Jahr 2040 zu er warten, 
wenn entsprechend der Lohnent-
wicklung dynamisiert wird.6

Notwendig ist daher eine Finanz-
re form, die mindestens zwei Zielen 
dient: Sie muss eine Abkopplung 
der Einnahmebasis von der Sozi-
alproduktentwicklung verhindern 
und gleich zeitig neue Finanzie-
rungsquellen erschließen. Dies 
kann durch den Systemwechsel 
zu einem kapitalfundierten System 
oder die Weiterentwicklung des 
be stehenden Systems angestrebt 
werden.

Kapitalfundierung als Alternative

Wie auch bei der Finanzierung 
der Alterssicherung und der Kran-
kenversicherung wird die Kapital-
fundierung als Gegenentwurf zu 

6 H. R o t h g a n g : Finanzwirtschaftliche und 
strukturelle Entwicklungen in der Pfl e ge ver-
sicherung bis 2040 und mögliche alternative 
Konzepte, in: En quete-Kommission „Demo-
graphischer Wandel“ (Hrsg.): Heraus forde-
run gen unserer älter werdenden Gesellschaft 
an den einzelnen und die Politik – Studien-
pro gramm, Band V, Heidelberg 2002; vgl. 
Kommission für die Nachhaltigkeit in der Fi-
nanzierung der sozialen Siche rungs systeme: 
Bericht der Kommission, Berlin 2003, Bundes-
mi nis   terium für Gesundheit und soziale Siche-
rung.
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Umlageverfahren pro pagiert.7 Zur 
Begründung wird insbesondere auf 
Wachstumseffekte und eine höhere 
Ge nera  tionen gerechtigkeit verwie-
sen.8 Wachstumseffekte werden 
erwartet, da das obligatorische 
um lagefi nanzierte Sicherungs sys-
tem private Ersparnis verdränge 
und die so resultierende nied-
rigere Spar quote zu gerin ge ren 
(Real)Investitionen, einem gerin-
geren Kapitalstock und folglich zu 
einem niedri geren Wachstumspfad 
der Volkswirtschaft führe. Durch 
Umstellung von einem um lage-
fi nanzierten auf ein kapitalfundiertes 
System könne da her ein höheres 
Wirtschafts wachs tum erzielt wer-
den. Allerdings ist der Einfl uss einer 
umlagefi nan zierten Sicherung auf 
die Ersparnis nur unter be stimmten 
Annahmen theoretisch ableitbar, 
empirisch hingegen nicht belastbar 
be legt. Weiter hin ist eine etwaige 
höhere Sparquote nicht nur (lang-
fristig-wachs tums theo re tisch) po-
sitiv zu bewerten, sondern schlägt 
kurzfristig-kon junkturpolitisch als 
Nachfrage aus fall negativ zu Bu-
che. Schließlich führt vermehrte 
Ersparnis möglicherweise nicht 
zu verstärkten Realin vesti tionen, 
sondern nur zu einer Steigerung 
des Kapi talangebots, das sich in 
Kurs steige run gen und „Blasen“ 
auf Finanzmärkten niederschlägt. 

7 Vgl. z.B. Sachverständigenrat zur Begut-
achtung der gesamtwirtschaftlichen Ent-
wicklung: Jahresgutachten 2004/05: Erfolge 
im Ausland – Herausforderungen im Inland, 
im Internet: www.sachverstaendigenrat-wirt-
schaft.de/gutacht/ga-frueher.php, 2005. 

8 Zusätzlich wird auch eine höhere individu-
elle Rendite genannt. Eine Pareto-Verbes-
serung ist aber letztlich nur möglich, wenn 
positive Wachstumseffekte realisiert werden. 
Insofern verweist dieses Argument wieder 
auf die erstgenannte Begründung. Weiterhin 
wird auch angeführt, dass kapitalfundierte 
Systeme eine höhere Demo gra phieresistenz 
aufweisen. Allerdings ist zu konzidieren, dass 
auch kapitalfundierte Systeme vom demo gra-
phi schen Wandel betroffen sind, der dann 
aber über einen anderen Mechanismus wirkt, 
nämlich über die Kapital- und nicht über die 
Arbeitsmärkte. Letztlich verweist aber auch 
die „Demographieanfälligkeit“ auf intertem-
porale und intergenerative Verteilungswir-
kungen und damit zurück auf die Frage der 
Generationengerechtigkeit.

Letztlich ist das Pfl egeversiche-
rungssystem aber zu klein, um mit 
einer Reform merkliche makroöko-
nomische Effekte auszulösen, wes-
halb diese Argumenta tion bei der 
Forderung nach Kapitalfundierung 
in jüngster Zeit in den Hintergrund 
getreten ist. 

Vorrangig wird nun mit der „Ge-
nerationengerechtigkeit“ argu-
mentiert.9 Durch Ein füh rung eines 
umlagefi nanzierten Systems er-
halte die Einfüh rungsgeneration 
ein Geschenk, das von den nach-
folgenden Generationen getragen 
werden muss. Unter scheiden sich 
die Ge ne rationen zudem in ihrer 
Kohortenstärke, komme es zu wei-
teren systematischen Umver tei lun-
gen zwischen Geburtskohorten, 
die aus Gründen der Genera tionen-
gerechtigkeit zu ver ur teilen seien. 
Tatsächlich war die Einführung ei-
ner umlagefi nanzierten Pfl egever-
sicherung ein – po litisch zu diesem 
Zeit punkt ausdrücklich gewolltes 
– „Geschenk“ für die damalige 
Alten be völ kerung, das zu einer in-
tergenerativen Umverteilung ge-
führt hat. Dies stand allerdings zu 
keinem Zeitpunkt in Frage, ledig-
lich die Interpretation dieser Tat-
sache hat sich geändert: Während 
die sofortigen Leistungen auch für 
Kohorten, die keine Vorversiche-
rungszeiten auf weisen können, bei 
Einführung der Pfl egeversicherung 
als Vorteil des umlagefi nanzierten 
Sys  tems angesehen wurde, wird di-
es inzwischen unter dem Begriff der 
„Nachhaltigkeits lücke“ als Geburts-
fehler des Systems thematisiert. 

Letztlich zeigt sich dabei die 
Verengung des Generationenge-
rechtig keits begriffs auf eine Längs-
schnittbetrachtung, gemäß der der 
Bar wert der Einzah lun gen einer 
Kohorte in ein Sicherungssys tem 
dem Barwert der Auszahlungen an 
diese Kohorte ent sprechen müs-
se. Tatsächlich ist aber die Quer-

9 Vgl. B. R a f f e l h ü s c h e n ,  J .  H ä c k e r  in 
diesem Heft.

schnittgerechtigkeit min destens 
genauso bedeut sam, nach der 
bei einer positiven oder negativen 
Wirtschaftsent wick lung alle zu die-
sem Zeitpunkt lebenden Kohorten 
beteiligt werden müssen. In diesem 
Sinne sollten die Rentner bei der 
Einführung der dynamischen Rente 
1957 vom „Wirtschafts wunder“ pro-
fi tieren und in diesem Sinne wollte 
die Pfl egeversicherung bei ihrer 
Einführung da für sorgen, dass die 
pfl egebedingte Sozialhilfeabhän-
gigkeit als Regelfall der Heimbe-
woh ner beendet wurde. Es bleibt 
daher festzuhalten, dass die von 
den Befürwortern einer Ka pi tal fun-
die rung er hobene Forderung nach 
einer bestimmten Form der inter-
generativen Umver tei lung keines-
wegs nor mativ un um strit ten ist. 

Allerdings kann Kapitalfundie-
rung zweifellos eine inter tem porale 
Um ver teilung, d.h. ein Vorziehen 
von ansonsten in der Zukunft an-
fallenden Leis tungen in die Gegen-
wart, er rei chen. Ist dies das Ziel, 
stellt sich die Frage nach der Ausge-
stal tung der Kapitalfundierung. 

Systemwechsel zu einem
kapitalfundierten System

Der Haupt nachteil aller „Um-
stiegsmodelle“, bei denen das bis-
herige umlagefi nanzierte Sys tem 
durch ein kapitalfundiertes System 
abgelöst wird, liegt in der unver-
meidlichen „Doppel be lastung“: 
die ökonomisch aktive Generation 
muss einen Kapitalstock aufbau-
en, gleichzeitig aber die Ansprüche 
befriedigen, die im alten System 
erworben wurden. Diese Doppelbe-
lastung kann unterschiedlich 
über die Zeit und über ver schie-
dene Kohorten verteilt werden, ist 
grundsätzlich aber unvermeidbar. 
Die Mo delle unterscheiden sich 
insbesondere darin, wie schnell 
der Umstellungsprozess realisiert 
wird.10 Selbst bei langen Über-

10 Vgl. für einen Überblick K. J a c o b s , H. 
D r ä t h e r : Wer bezahlt die Pfl ege?, in: Ge-
sundheit und Gesell schaft, Heft 9, 2005, S. 
23-29.



Wirtschaftsdienst 2007 • 6368

ZEITGESPRÄCH

gangszeiten resultieren aber er-
hebliche Belastungen. So hat die 
Kommission für die Nachhaltigkeit 
in der Fi nanzierung der sozialen 
Sicherungs systeme in einem Mo-
dell des Sofortumstiegs berechnet, 
dass der allgemeine Bei tragssatz 
sofort und für eine Übergangs zeit 
bis 2040 auf 3% angehoben wer-
den müsse und zu dem von den 
Rentnern ein zusätzlicher monatli-
cher Pauschalbetrag von 20 bis 30 
Euro zu entrichten sei.11 

Auf ähnliche Werte ist auch die 
Herzog-Kommission gekommen, 
deren Vorschlag den Auf bau eines 
zunächst kollektiven Kapital stocks 
vorsieht, der erst nach einigen 
Jahrzehnten indi vi dualisiert wird. 
Hierzu müssen die einkom mens-
abhängigen Bei trä ge sofort auf 3,2 
Beitragssatzpunkte ansteigen und 
sich damit an nähernd ver doppeln. 
12Der Um stieg auf ein kapitalfun-
diertes System würde da mit für die 
nächsten drei bis vier Dekaden zu 
Be lastungen führen, die deutlich 
über denen liegen, die bei einer 
Beibehaltung des bestehenden 
Systems entstehen. Für das Vorzie-
hen an sons ten später anfallender 
Lasten ist demnach ein sehr hoher 
„Preis“ zu zahlen.

Weiterentwicklung des 
bestehenden Systems

Die einfachste Methode im 
Rahmen der umlagefi nanzierten 
Pfl egeversicherung zusätzliche 
Finanzmittel zu erschließen, liegt 
zweifellos in einer Anhebung des 
Beitragssatzes, wie sie jüngst auch 
aus Regierungskreisen vorgeschla-
gen wurde. Eine solche Anhebung 
war bereits 1993 in der Begrün-
dung des Entwurfs des Pfl ege-Ver-
sicherungsgesetzes vorgesehen. 

11 Kommission für die Nachhaltigkeit in der 
Finanzierung der sozialen Sicherungssys-
teme: Bericht der Kommission, Berlin 2003, 
Bundes mi nis   terium für Gesundheit und sozi-
ale Sicherung.

12 Bericht der Kommission „Soziale Sicher-
heit“ zur Reform der sozialen Sicherungssys-
teme, Berlin 2003.

Beläuft sich diese Anhebung auf 
wenige Zehntel Beitragssatz punkte 
ist sie makroökonomisch unproble-
ma tisch. Etwaigen Bedenken we-
gen erhöhter Lohnzusatzkosten 
könnten zudem durch ein Ein frieren 
des Arbeitgeberanteils Rechnung 
getragen werden. Allerdings kann 
eine solch moderate Beitragssatz-
steigerung nur Teil element einer 
Mischstrategie sein. 

Wie in der Renten- und Kran-
kenversicherung könnte auch in 
der Pfl egeversicherung ein steuer-
fi nanzierter Bundeszuschuss bzw. 
steuerfi nanzierte Beiträge einge-
führt werden. Die Be gründung für 
solche Zuschüsse wird in der Ren-
tenversicherung darin gesehen, 
dass das Ver si che rungs system all-
gemeine Staatsaufgaben als „versi-
cherungsfremde Leistun gen“ über-
nimmt. In der Pfl egeversicherung 
könnte die beitragsfreie Mitversi-
cherung von Kindern als versiche-
rungsfremde Leistung angesehen 
werden, die – als allgemeine Staats-
aufgabe – systemgerecht steuer-
fi nanziert sein soll. Allerdings liegt 
der Anteil der Leistungs emp fänger 
im Alter von bis zu 20 Jahren, der 
als Anhaltspunkt für den Anteil der 
beitragsfrei mitversicherten Kinder 
angesehen werden kann, bei unter 
5%. Ein Bundeszuschuss zum Aus-
gleich der Kindermit ver sicherung 
hätte damit einen Umfang von un-
ter einer Mrd. Euro und kann des-
halb lediglich als – weiteres – Ele-
ment einer umfassenden Strategie 
angesehen werden. 

Elemente einer
Bürgerversicherung

Die Einführung von Bürger-
versicherungselementen stellt 
ab auf eine Ausweitung des ver-
sicherungspfl ichtigen Personen-
kreises und/oder die Einbezie-
hung weiterer Einkommen und 
Ein kommensarten. Werden zusätz-
liche Einkommensarten, wie Kapi-
taleinkommen, ein be zo gen, erhöht 
dies nicht nur die Einnahmen der 

Gesetzlichen Pfl egeversicherung, 
sondern baut gleichzeitig beste-
hende horizontale Un gleichheiten 
ab, die dadurch entstehen, dass 
unterschiedliche Beiträge fällig 
werden, abhängig davon wie sich 
jeweils das gesamte Einkommen 
aus Arbeitseinkommen bzw. Loh-
nersatzleistungen und anderen Ein-
kom mensarten zusammensetzt.
Die Anhebung der Bei trags  be  mes  -
sungs grenze würde ebenfalls zu 
steigenden Einnahmen führen und 
die vertikale Um  ver teilung, von den 
Einkommensstarken zu den Ein-
kommensschwachen, stärken. 

Werden die bisher privat Ver-
sicherten in die gesetzliche Pfl e-
geversicherung einbezogen, führt 
dies zwar gleich zeitig zu einer 
Ausweitung des leistungsberech-
tigten Personenkreises und damit 
zu Mehrausgaben. Per saldo erge-
ben sich aber erhebliche positive 
Auswirkungen auf die Finanzsi-
tuation der Pfl ege ver siche rung.13 
Bei den bislang Privatver si cher ten 
handelt es sich nämlich um „gu-
te Risiken“, Versicherte mit über- 
durch schnittlichen Einkommen 
und unterdurchschnittlichen Kos-
ten. So lagen die durch schnitt-
lichen Leistungsausgaben für ei-
nen gesetzlich Versicherten 2003 
bei 248 Euro, die für einen privat 
Versicherten hingegen bei 58 Eu-
ro.14 Die fi skalische Ergiebigkeit der 
be schrie benen Bürgerversiche-
rungselemente ist allerdings be-
grenzt. So be rech nen Lauter bach 
et al. unter Rückgriff auf durchaus 
optimistische Annahmen Mehrein-

13 K. L a u t e r b a c h , M. L ü n g e n , B. 
S t o l l e n w e r k , A. G e r b e r, G. K l e -
v e r-D e i c h e r t : Auswirkungen einer Bür-
gerversicherung in der Pfl egeversicherung, 
www.medizin.uni-koeln.de/kai/igmg/ga_bu-
ergerversicherung_pfl ege.pdf, 2005.

14 Diese von Lauterbach et al. zitierten Werte 
berücksichtigen allerdings nicht, dass rund 
die Hälfte der Privat ver s icherten beihilfebe-
rechtigt ist und die resultierenden Beihilfe-
ausgaben für einen Systemvergleich hin zu-
addiert werden müssten. Auch nach einer 
solchen Korrektur sind die Ausgaben für die 
gesetzlich Versicherten aber etwa dreimal so 
hoch wie für die privat Versicherten.
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nahmen im Umfang von 0,2 – 0,5 
Beitragssatzpunkten – bei einem 
Mehrbedarf, der bis 2040 bei rund 
2 Bei tragssatz punkten liegt. Auch 
die Bürgerversicherung kann daher 
nur ein Ele ment einer um fassenden 
Strategie sein. 

Ergänzende Kapitalbildung

Schließlich kann eine ergän-
zende Kapitalbildung eingeführt 
werden, wie sie auch die im Ko ali -
tionsvertrag erfolgte Festlegung 
auf „die Ergänzung des Um lage-
verfahrens durch kapitalge deckte 
Elemente als Demographiereserve“ 
nahe legt. Diese kann z.B. erfolgen, 
in dem alle Versicherten verpfl ichtet 
werden, in ein ergänzendes System 
einzuzahlen. Dies ist vom PKV-Ver-
band 2005 und jüngst von der bay-
erischen Sozialministerin, Christa 
Stewens, vorgeschlagen worden. 
Hierbei sind jährlich stei gende 
Kopfprämien vorgesehen, die zur 
Fi nanzierung der Leistungsdynami-
sierung und zum Aufbau eines Ka-
pitalstocks verwendet wer den sol-
len. Die Ausgestaltung als Kopfprä-
mien modell führt – im Vergleich 
zu einem System einkommens ab-
hängiger Beiträge – zu einer „Um-
verteilung von unten nach oben“, 
die, anders als in den Pauschalprä-
mienmodellen zur Krankenversi-
cherung, nicht durch Zuschüsse für 
ein kom mens schwache Haushalte 
abge federt werden soll. Zudem 
wird mit der Zusatzver si cherung 
ein weiteres Leistungssystem 
auf gebaut. Das zieht zusätzliche 
Ver waltungskosten und Ko or di-
nie rungsprobleme nach sich, ins-
besondere wenn das Zusatz system 
im Zeitverlauf quantitativ immer 
mehr an Bedeutung ge winnt. Wenn 
ein Kapital aufbau gewünscht wird, 
so erscheint eine Kapitalbildung im 
be stehenden System überlegen. 
Allerdings kann eine der artige „De-
mographiereserve“, wenn sie ein-
mal aufgebaut ist, leicht für andere 
Zwecke miss braucht und muss da-
her rechtlich geschützt werden. 

Eine andere Möglichkeit zur Ein-
führung einer ergänzenden Kapi-
talfundierung setzt an dem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts 
aus dem Jahr 2001 an, in dem die 
Kindererziehung als eigenständiger 
Realbeitrag zur Pfl egeversicherung 
gewertet wird. Die daraus unmit-
telbar ableitbare Forderung nach 
einer Staffelung des monetären 
Beitrages nach der Kinderzahl wur-
de im Kinder-Berücksichtigungs-
gesetz (KiBG) vom Dezember 2004 
nicht um ge setzt, so dass noch 
Raum für Nachbesserung gesehen 
werden kann. 

In ökonomischer Perspektive 
im pliziert Vorsorge immer, dass 
Ansprüche auf Anteile des zu-
künftigen Sozial ka pitals erworben 
werden. Diese Ansprüche können 
durch Bildung von Realkapital 
(so die Idee des Kapital deckungs -
verfahrens) oder durch Humanka-
pital (so die Idee des Umlagever-
fahrens) gedeckt werden, die in 
Grenzen substituierbar sind. Wird 
diese Beziehung auf die Individu-
alebene be zogen, kann die For-
derung abgeleitet werden, dass 
diejenigen, die – aus welchen 
Gründen auch immer – keine (oder 
nur wenige) Kinder erziehen und 
damit auch kein (oder nur wenig) 
Humankapital bilden, in entspre-
chendem Ausmaß Realkapital 
bilden müssen. Für die Pfl ege ver-
sicherung könnte dies umgesetzt 
werden, indem Beiträge zu einer 
ergän zenden Kapital fundierung 
nach der Zahl der Kinder gestaffelt 
werden. Denkbar wäre etwa, dass 
ein Zusatz beitrag erhoben wird, 
der positiv für diejenigen ohne oder 
mit nur einem Kind und negativ für 
alle Versicherten mit drei und mehr 
Kindern ist. Dieser Beitrag könnte 
in einen Fonds ein ge zahlt und dort 
verzinst werden und dann nach 
einem Zeitraum von 2-3 Dekaden 
an die Pfl egekassen ausgezahlt 
werden. Durch diese zeitliche Ver-
zögerung wird der Effekt der Kin-
dererziehung simuliert, die auch 

erst nach einer Verzögerung von 
mehreren Dekaden weitere Bei-
tragszahlungen produziert, und 
zudem das Vorziehen zukünftiger 
Lasten erreicht, das charakteris-
tisch für jede Kapital fun die rung ist. 

Fazit 

Die Pfl egeversicherung kann 
durchaus Erfolge vorweisen: Pfl e-
ge bedürftigkeit wurde als all ge-
meines Lebensrisiko anerkannt 
und in das Sozial ver siche rungs-
system integriert, die familiale 
Pfl ege wurde gestützt, die pfl ege-
bedingte Sozialhilfe ab hän gigkeit 
– bei gleich zei tiger Entlastung der 
Sozialhilfeträger – reduziert und der 
quanti ta tive und qualitative Ausbau 
der pfl egerischen Infrastruktur an-
gestoßen. Zugleich sind auf der 
Leistungsseite erkennbare struk-
turelle Defi zite, die einer Weiterent-
wicklung des Systems bedürfen. 
Auch auf der Finan zie rungs seite ist 
das bisherige System der Pfl ege-
versicherung re form bedürftig, aber 
auch re form fähig. Soll eine Dele-
gitimierung vermieden werden, 
müssen seine Leistungen regel-
ge bunden dynamisiert werden. 
Dies setzt voraus, dass weitere 
Finanzierungs quellen er schlos sen 
werden. Hierbei ist eine Kombina-
tion verschiedener Maßnahmen 
zur Ein nahmen steigerung möglich 
und sinnvoll. Werden Bürgerversi-
cherungselemente mit einer mo-
deraten Beitrags satz steigerung 
und steuerfi nanzierten Elementen 
verbunden und eventuell durch ei-
ne ergän zende Kapitalfundierung 
komplettiert, könnte diese Kombi-
nation die zu künf tige Finanzierung 
der Pfl egeversicherung sicherstel-
len. Diese Strategie ist einer Ab-
kehr vom umlagefi nanzierten Sys-
tem und einer damit verbundenen 
Einführung eines kapitalgedeck-
ten Systems vorzuziehen, da der 
Systemwechsel sozial unverträg-
liche Umstellungskosten ge neriert 
und darüber hinausgehende er-
wünschte Effekte zweifelhaft sind.


